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3Das Europäische Migrationsnetzwerk

Das Europäische Migrationsnetzwerk (EMN) wurde 
im Jahr 2003 von der Europäischen Kommission im 
Auftrag des Europäischen Rates eingerichtet, um dem 
Bedarf eines regelmäßigen Austausches von verläss-
lichen Informationen im Migrations- und Asylbereich 
auf europäischer Ebene nachzukommen. Seit 2008 bil-
det die Ratsentscheidung 2008/381/EG die dauerhafte 
Rechtsgrundlage des EMN und es wurden nationale 
Kontaktstellen in den Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union (mit Ausnahme Dänemarks, welches Be-
obachterstatus hat) und in Norwegen geschaffen.

Aufgabe des EMN ist es, die Organe der Europäischen 
Union, nationale Institutionen und Behörden sowie 
die Öffentlichkeit mit aktuellen, objektiven, verlässli-
chen und vergleichbaren Informationen über Migra-
tion und Asyl im Hinblick auf eine Unterstützung der 
Politik in diesem Bereich zu versorgen. Die deutsche 
nationale Kontaktstelle ist beim Bundesamt für Migra-
tion und Flüchtlinge (BAMF) in Nürnberg angesiedelt. 
Zu den Hauptaufgaben der nationalen Kontaktstelle 
gehört die Umsetzung des jährlichen EMN-Arbeits-
programms. Dies umfasst die Erstellung des jährlichen 
Politikberichts ‚Migration, Integration, Asyl‘, die Erar-
beitung von bis zu vier themenspezifischen Studien, 
die Beantwortung von an das Netzwerk gestellten Ad-
hoc-Anfragen sowie die Informationsvermittlung in 
unterschiedlichen Foren, z. B. durch die Organisation 
von eigenen Tagungen und die Teilnahme an Tagungen 
im In- und Ausland. Darüber hinaus richten die natio-
nalen Kontaktstellen jeweils nationale Netzwerke aus 
Organisationen, Institutionen und Einzelpersonen ein, 
die im Bereich Migration und Asyl tätig sind.

Das Europäische Migrationsnetzwerk

Im Rahmen des EMN wird in der Regel keine Primär-
forschung betrieben, sondern es werden bereits vor-
handene Daten und Informationen aufbereitet und 
analysiert; nur bei Bedarf werden diese durch eigen-
ständige Erhebung von Daten und Informationen er-
gänzt. EMN-Studien werden nach einheitlichen Spe-
zifikationen erstellt, um innerhalb der Europäischen 
Union und Norwegens sowie Georgien und Moldau 
vergleichbare Ergebnisse zu erzielen. Um auch be-
griffliche Vergleichbarkeit zu gewährleisten, wurde ein 
Glossar erstellt, das über die nationalen und internati-
onalen EMN-Webseiten zugänglich ist. Nach der Fer-
tigstellung der nationalen Studien wird ein Synthe-
sebericht erstellt, der die wichtigsten Ergebnisse der 
einzelnen nationalen Berichte zusammenfasst und 
so einen europäischen Überblick erlaubt. Dazu kom-
men themenspezifische Informationsblätter (EMN-
Informs), die knapp und präzise ausgewählte Themen 
präsentieren. Das EMN-Bulletin liefert vierteljährlich 
Informationen über die aktuellen Entwicklungen in 
der EU und ihren Mitgliedstaaten. Mit dem Arbeitspro-
gramm 2014 wurde des Weiteren die Arbeitsgruppe 
Return Expert Group (REG) eingerichtet. Diese be-
schäftigt sich mit Aspekten der freiwilligen Rückkehr, 
der Reintegration und der Rückführung.

Alle EMN-Publikationen sind auf der Webseite der Ge-
neraldirektion Migration und Inneres der Europäischen 
Kommission verfügbar. Die nationalen Studien der 
deutschen Nationalen Kontaktstelle sowie die Synthe-
seberichte, Informs und das Glossar finden sich auch 
auf der nationalen Webseite:  
www.emn-deutschland.de.



4 Zusammenfassung

Zusammenfassung

Die vorliegende Studie stellt den deutschen Beitrag zur 
EMN-Studie ‚Detention and Alternatives to Detention 
in International Protection and Return Procedures‘ 
dar. Sie beschäftigt sich mit dem Thema Inhaftnahme 
und Haftalternativen im Asylverfahren sowie im Kon-
text von Rückführung. Aufgrund der rechtlichen Rah-
menbedingungen in Deutschland werden primär Ab-
schiebungshaft und Alternativen zur Abschiebungshaft 
beschrieben. Ein besonderer Fokus liegt auf der Frage, 
mit welchen Herausforderungen und Vorteilen Alter-
nativen zur Abschiebungshaft in der Praxis verbunden 
sind. Die Studie wird in allen beteiligten EU-Mitglied-
staaten und Norwegen nach gemeinsamen Vorgaben 
durchgeführt. Die Ergebnisse der nationalen Studien 
fließen anschließend in einen vergleichenden Synthe-
sebericht ein, der einen gesamteuropäischen Überblick 
über die Anwendung, Anordnung und Effektivität von 
Alternativen zur Abschiebungshaft gibt.

Politische und rechtliche Rahmenbedingungen

Ausländische Staatsangehörige können zur Sicherung 
ihrer Rückführung in Abschiebungshaft genommen 
werden. Die Anordnung von Abschiebungshaft gilt als 
Ultima Ratio: Sie ist nur zulässig, wenn der Zweck der 
Haft nicht durch ein milderes Mittel erreicht werden 
kann und muss richterlich angeordnet werden. Alter-
nativen zur Abschiebungshaft sind gleich geeignete 
mildere Maßnahmen zur Überwachung und/oder Ein-
schränkung der Bewegungsfreiheit von Personen, die 
anstelle der Abschiebungshaft angeordnet werden. 
Zuständig für den Vollzug von Haft bzw. Alternativen 
sind die Länder. In den vergangenen fünf Jahren war 
die Anordnung von Abschiebungshaft Gegenstand ver-
schiedener Gesetzgebungsverfahren. So wurde etwa 
der sogenannte Ausreisegewahrsam geschaffen. Im 
Bereich Alternativen zur Abschiebungshaft gab es in 
den vergangenen Jahren keine Veränderungen.

Organisation und Verfahrensstruktur

Damit eine Person in Deutschland in Abschiebungs-
haft genommen werden kann, muss zunächst die zu-
ständige Verwaltungsbehörde, das ist regelmäßig die 
Ausländerbehörde, einen entsprechenden Haftantrag 
beim zuständigen Amtsgericht stellen. Wie alle an-
deren freiheitsentziehenden Maßnahmen, muss auch 
die Abschiebungshaft durch eine Richterin bzw. einen 
Richter angeordnet werden. Da diese nur dann ange-
ordnet werden darf, wenn ein milderes Mittel nicht 
zweckmäßig ist, muss jeweils geprüft werden, ob Al-
ternativen zur Verfügung stehen. In Deutschland gibt 
es verschiedene Maßnahmen, die als Haftalternativen 
in Frage kommen, u. a. Meldeauflagen, eine verpflich-
tende Wohnsitznahme (z. B. in einer Ausreiseeinrich-
tung) sowie die räumliche Aufenthaltsbeschränkung. 
Aus Sicht der Länder besteht die größte Herausforde-
rung darin, wirksame Alternativen zu finden, die auch 
das Untertauchen der betreffenden Personen verhin-
dern könnten. Einen Vorteil sehen einzelne Länder 
darin, dass Alternativen zur Abschiebungshaft mit ge-
ringeren Kosten und Personalaufwand verbunden sind. 
Der wiederholte Verstoß gegen die Auflagen kann von 
den Behörden als Anhaltspunkt für das Vorliegen des 
Haftgrunds ‚Fluchtgefahr‘ gewertet werden.

Effektivität der Abschiebungshaft und ihrer 
Alternativen 

Da in Deutschland nur in einzelnen Ländern systema-
tisch Statistiken zur Abschiebungshaft erhoben wer-
den und Daten über die Anwendung von Alternativen 
zur Abschiebungshaft überhaupt nicht vorliegen, kön-
nen die Maßnahmen nicht hinsichtlich ihrer Verbrei-
tung und Effektivität analysiert werden. Ferner fehlen 
Studien zu diesem Thema.
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8 Einleitung

Die vorliegende Studie stellt den deutschen Beitrag 
zur EMN-Studie ‚Detention and Alternatives to Deten-
tion in International Protection and Return Procedu-
res‘ dar. Die gemeinsamen Vorgaben des EMN sehen 
dabei einen besonderen Fokus auf Alternativen zur 
Inhaftnahme für Personen im Asylverfahren und im 
Kontext von Rückführung vor. Da das rechtliche Inst-
rument der Inhaftnahme sich in Deutschland weitest-
gehend auf Rückkehrprozesse beschränkt, beschreibt 
die vorliegende Studie hauptsächlich die Rahmenbe-
dingungen für Abschiebungshaft und Alternativen zur 
Abschiebungshaft. Es werden insbesondere die recht-
lichen Entwicklungen der letzten Jahre, die Anwen-
dungs- und Entscheidungspraxis über Haftalternativen 
in den Ländern, Herausforderungen und Vorteile von 
Haftalternativen aus Sicht der Länder und verfügbare 
Statistiken betrachtet. 

Abschiebungshaft ist die „Beschränkung der Freizü-
gigkeit einer Person durch eine nicht strafende, von 
(einer) administrativen oder justiziellen Behörde(n) an-
geordnete Zwangsunterbringung, damit ein weiteres 
Verfahren vollzogen werden kann“ (EMN/KOM 2018: 
15). Im unionsrechtlichen Kontext können Personen 
in unterschiedlichen Migrationssituationen inhaftiert 
werden: 1) im Zusammenhang mit einer Asylantrag-
stellung, 2) zur Verhinderung einer irregulären Einreise, 
sowie 3) im Rückkehrkontext. Antragstellende im lau-
fenden Asylverfahren werden in Deutschland in der 
Regel nicht in Haft genommen. Ausnahmen betreffen 
die Regelungen der Inhaftnahme bei Überstellungen 
der Asylantragstellenden in die für ihr Verfahren zu-
ständigen Mitgliedstaaten nach der Dublin-III-Verord-
nung1 (Dublin-Überstellungen), die Asylantragstellung 
aus der Abschiebungshaft sowie die Inhaftnahme von 
Personen, die gegen ein Einreise- und Aufenthaltsver-
bot verstoßen und eine Gefahr für die innere Sicher-
heit der Bundesrepublik darstellen. Insgesamt wird 
die Inhaftnahme von Migrantinnen und Migranten in 
Deutschland überwiegend im Kontext von Rückkehr-
prozessen vorgenommen. Dabei gilt die Abschiebungs-
haft stets als Ultima Ratio und bedarf der richterlichen 
Anordnung. Zuständig für den Vollzug von Abschie-

1 Verordnung (EU) Nr. 604/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung der Kriterien 
und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die 
Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen oder Staaten-
losen in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf internatio-
nalen Schutz zuständig ist (Neufassung).

bungshaft und ihren Alternativen sind in Deutschland 
die Länder. 

Unter Alternativen zur Abschiebungshaft werden alle 
„nicht-freiheitsentziehenden Maßnahmen zur Über-
wachung und/oder Einschränkung der Bewegung von 
Drittstaatsangehörigen vor einer Zwangsrückführung 
oder der Entscheidung über das Recht der Person, im 
[Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU)] zu ver-
bleiben, wie Meldeauflagen, die Hinterlegung einer fi-
nanziellen Sicherheit oder die Abgabe von Reisedoku-
menten und elektronische Überwachung“ verstanden 
(EMN/KOM 2018: 25). Eine Maßnahme kann nur dann 
als eine Alternative zur Abschiebungshaft gelten, wenn 
im betreffenden Fall die Voraussetzungen für eine In-
haftnahme vorliegen (Bloomfield/Tsourdi/Pétin 2015: 
62). Während die Abschiebungshaft in Deutschland 
richterlich angeordnet werden muss, können Alternati-
ven zur Abschiebungshaft durch die Ausländerbehörde 
selbst angeordnet werden.

Im Folgenden werden entsprechend der Spezifikatio-
nen für diese Studie zunächst die rechtlichen Rahmen-
bedingungen möglicher Inhaftnahmen im Kontext von 
Asyl und Rückführung, relevante rechtliche und poli-
tische Entwicklungen der letzten fünf Jahre in diesem 
Bereich sowie die verwendeten Begriffsdefinitionen 
benannt (Kapitel 2). Im Anschluss daran wird in Kapi-
tel 3 auf die Anwendung von Alternativen zur Abschie-
bungshaft und die damit verbundenen Vorteile und 
Herausforderungen aus Sicht der Länder eingegangen. 
In Kapitel 4 wird die Entscheidungspraxis über Ab-
schiebungshaft bzw. ihre Alternativen durch Auslän-
derbehörden und Amtsgerichte skizziert. Abschließend 
wird – soweit angesichts fehlender Daten und Studien 
möglich – auf Fragen zur Effektivität von Alternativen 
zur Abschiebungshaft eingegangen (Kapitel 5).

Da die vorliegende Studie in erster Linie rechtliche 
Vorgaben dokumentiert, wurden als Quellen vor allem 
die einschlägigen Gesetzestexte und die dazugehörige 
Literatur herangezogen. Um die Diskussion um ein-
zelne Maßnahmen zu beleuchten, wurde auf Bundes-
tagsdrucksachen und Presseartikel zurückgegriffen. 
Diese Studie basiert zum überwiegenden Teil auf öf-
fentlich zugänglichen Quellen, für einzelne Teile wur-
den jedoch auch Beiträge aus den Innen- und Integra-
tionsministerien der Länder angefragt. Entsprechend 
des Fokus der Studie auf Alternativen zur Abschie-

Einleitung1
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bungshaft, bezogen sich die Fragen an die Länder auf 
die Anwendung und Effektivität von Alternativen zur 
Abschiebungshaft sowie Statistiken zur Anwendung 
der Abschiebungshaft und ihrer Alternativen. Von den 
angefragten Ländern haben zwölf eine Rückmeldung 
gegeben (Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Bran-
denburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nord-

rhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen-
Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen) (siehe Tabelle 
im Anhang). Die in dieser Studie verwendete Termino-
logie orientiert sich weitgehend am Glossar des EMN 
(EMN/KOM 2018). Begriffe, die speziell die Rechtslage 
in Deutschland betreffen, werden innerhalb des Textes 
bzw. in Fußnoten erläutert.
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Politische und rechtliche 
Rahmenbedingungen

2

2.1 Inhaftnahme im Kontext 
von Asyl und Rückführung

Unionsrechtliche Regelungen für die 
Inhaftnahme

Die Inhaftnahme von Personen im Kontext von Asyl 
und Rückführung ist auf EU-Ebene in der Aufnahme-
richtlinie (RL 2013/33/EU)2 und der Rückführungs-
richtlinie (RL 2008/115/EG)3 geregelt. Nach Art. 8 der 
Aufnahmerichtlinie dürfen Personen nicht allein des-
halb in Haft genommen werden, weil sie einen Asyl-
antrag gestellt haben. Auf Grundlage einer Einzelfall-
prüfung dürfen die Mitgliedstaaten Personen dieser 
Gruppe – sofern erforderlich – jedoch inhaftieren, 
wenn sich weniger einschneidende Maßnahmen nicht 
wirksam anwenden lassen. Asylantragstellende dürfen 
dabei nur in folgenden Fällen in Haft genommen wer-
den (Art. 8 Abs. 3 Aufnahmerichtlinie):

 � zur Feststellung oder Überprüfung der Identität 
oder Staatsangehörigkeit,

 � zur Sicherung von Beweisen im Zusammenhang 
mit dem Asylverfahren, wenn diese ohne Haft nicht 
zu erhalten wären, insbesondere, wenn Fluchtge-
fahr besteht,

 � zur Entscheidung in einem Verfahren über das 
Recht auf Einreise,

 � wenn die Person sich aufgrund eines Rückkehrver-
fahrens in Haft befindet und auf Grundlage objek-
tiver Kriterien anzunehmen ist, dass die Person den 
Asylantrag nur gestellt hat, um die Vollstreckung 

2 Richtlinie 2013/33/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung von Normen für die 
Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz beantragen 
(Neufassung).

3 Richtlinie 2008/115/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 16. Dezember 2008 über gemeinsame Normen und 
Verfahren in den Mitgliedstaaten zur Rückführung illegal aufhäl-
tiger Drittstaatsangehöriger.

der Rückkehrentscheidung4 zu verzögern oder zu 
vereiteln,

 � wenn es aus Gründen der nationalen Sicherheit 
oder der öffentlichen Ordnung erforderlich ist,

 � sowie zum Zweck der Überstellung gemäß Art. 
28 der Dublin-III-Verordnung (VO (EU) Nr. 
604/2013)5.

Dabei haben die Mitgliedstaaten sicherzustellen, dass 
die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften Regelungen 
zu Alternativen zur Inhaftnahme enthalten. Diese sind 
beispielsweise Meldeauflagen, die Hinterlegung einer 
finanziellen Sicherheit oder die Pflicht, sich an einem 
zugewiesenen Ort aufzuhalten (Art. 8 Abs. 4 Aufnah-
merichtlinie). Zudem macht die Aufnahmerichtlinie 
Vorgaben zu den Garantien für in Haft befindliche An-
tragstellende (Art. 9 Aufnahmerichtlinie), den Haft-
bedingungen (Art. 10 Aufnahmerichtlinie) sowie der 
Inhaftnahme von besonders schutzbedürftigen Perso-
nengruppen (Art. 11 Aufnahmerichtlinie). 

Was die Inhaftnahme im Kontext der Rückführung be-
trifft, dürfen die Mitgliedstaaten eine Person nur dann 
in Haft nehmen, wenn im Einzelfall „keine anderen 
ausreichenden, jedoch weniger intensiven Zwangs-
maßnahmen wirksam angewandt werden können“ 
(d. h. Alternativen zur Abschiebungshaft) und die In-
haftnahme den Zweck der Vorbereitung der Rück-
kehr verfolgt, und zwar insbesondere dann, wenn 1) 
Fluchtgefahr besteht oder 2) die betreffende Per-
son die Vorbereitung der Rückkehr oder das Abschie-
bungsverfahren umgeht oder behindert (Art. 15 Abs. 1 
Satz 1 Rückführungsrichtlinie). Die Haftdauer muss so 

4 Die Rückkehrentscheidung ist eine behördliche oder richterliche 
Entscheidung oder Maßnahme mit welcher der irreguläre Auf-
enthalt von Drittstaatsangehörigen festgestellt und eine Rück-
kehrverpflichtung auferlegt oder festgestellt wird (Art. 3 Abs. 4 
Rückführungsrichtlinie). In Deutschland ist dies beispielsweise 
die Abschiebungsandrohung nach § 34 AsylG, Ausweisungsver-
fügung nach § 53 AufenthG, die Abschiebungsanordnung nach 
§ 58a AufenthG und die Abschiebungsandrohung nach § 59 
AufenthG.

5 Verordnung (EU) Nr. 604/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung der Kriterien 
und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die 
Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen oder Staaten-
losen in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf internatio-
nalen Schutz zuständig ist (Neufassung).
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kurz wie möglich sein und darf sich nur auf die Dauer 
der laufenden Abschiebungsvorkehrungen erstrecken, 
solange diese mit der gebotenen Sorgfalt (Beschleu-
nigungsgebot) durchgeführt werden (Art. 15 Abs. 1 
Satz 2 Rückführungsrichtlinie). Darüber hinaus gibt die 
Rückführungsrichtlinie Vorgaben zu den Haftbedin-
gungen und der Inhaftnahme von Minderjährigen und 
Familien (Art. 16, 17 Rückführungsrichtlinie).

Nationale Regelungen für die Inhaftnahme im 
Asylverfahren

In Deutschland findet sich die Umsetzung der uni-
onsrechtlichen Regelungen im Asylgesetz (AsylG) und 
Aufenthaltsgesetz (AufenthG). Während des Asylver-
fahrens sind in Deutschland weniger Möglichkeiten 
zur Inhaftnahme vorgesehen, als es nach der Aufnah-
merichtlinie möglich wäre. Jede Freiheitsentziehung 
bedarf einer richterlichen Anordnung (Art. 104 Abs. 2 

Grundgesetz (GG)). Das Gericht kann die Haft nur auf 
Antrag der zuständigen Verwaltungsbehörde anord-
nen (§ 417 Abs. 1 Gesetz über das Verfahren in Fami-
liensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit (FamFG6)). Insgesamt ist zu beobach-
ten, dass die Möglichkeiten der Inhaftnahme im Asyl-
verfahren sich weitgehend auf solche Fälle beschrän-
ken, in denen neben dem Asylverfahren parallel die 
Rückführung bzw. Rücküberstellung vorbereitet wird, 
beispielsweise bei der Überstellungshaft im Kon-
text von Dublin-Verfahren oder auch der Asylantrag-
stellung aus der Abschiebungshaft. Infokasten 1 be-
schreibt Haftarten, die im Rahmen des Asylverfahrens 
in Deutschland Anwendung finden können.

6 Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Ange-
legenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit vom 17. Dezember 
2008 (BGBl. I S. 2586, 2587).

Infokasten 1: Haftarten im Rahmen des Asylverfahrens

Parallele Vorbereitung der Rückführung

Asylantragstellung aus der Haft (§ 14 Abs. 3 AsylG): Befindet sich die Person zum Zeitpunkt der Asylantrag-
stellung in Untersuchungshaft, Strafhaft, Vorbereitungshaft, Sicherungshaft, Mitwirkungshaft oder im Ausrei-
segewahrsam, steht die Asylantragstellung der Anordnung oder Aufrechterhaltung von Abschiebungshaft nicht 
entgegen. Die Abschiebungshaft endet mit der Zustellung der Entscheidung des BAMF, spätestens jedoch vier 
Wochen nach Eingang des Asylantrags, es sei denn, es wurde ein Auf- oder Wiederaufnahmeersuchen an einen 
anderen Mitgliedstaat gerichtet oder der Asylantrag wurde als unzulässig oder als offensichtlich unbegründet 
abgelehnt (entspricht Haftgrund Art. 8 Abs. 3 lit. d Aufnahmerichtlinie).

Anordnung von Haft bei Folge- und Zweitanträgen (§§ 71 Abs. 8, 71a Abs. 2 Satz 3 AsylG): Folge- und Zweit-
anträge stehen der Anordnung von Abschiebungshaft nicht entgegen, es sei denn, es wird ein weiteres Asylver-
fahren durchgeführt (entspricht Haftgrund Art. 8 Abs. 3 lit. d Aufnahmerichtlinie).

Ergänzende Vorbereitungshaft (§ 62c AufenthG): Wenn eine Person einen Asylantrag in Deutschland stellt, 
obwohl ihr gegenüber ein Einreise- und Aufenthaltsverbot (§ 11 Abs. 1 Satz 2 AufenthG) besteht, ihr keine Be-
tretenserlaubnis (§ 11 Abs. 8 AufenthG) erteilt wurde und von ihr eine Gefahr für die innere Sicherheit ausgeht, 
kann sie zur Vorbereitung der Abschiebungsandrohung nach § 34 AsylG in Haft genommen werden (entspricht 
Haftgrund Art. 8 Abs. 3 lit. e Aufnahmerichtlinie).

Überstellungshaft (Art. 28 Abs. 2 Dublin-III-Verordnung i. V. m. § 2 Abs. 14 AufenthG i. V. m. § 62 Abs. 3a und 
3b AufenthG): Personen, bei denen im Rahmen des Dublin-Verfahrens die Zuständigkeit eines anderen Mit-
gliedstaates zur Prüfung des Asylantrages festgestellt und im Zusammenhang mit ihrer Überstellung in diesen 
Mitgliedstaat eine erhebliche Fluchtgefahr festgestellt wurde, können zur Sicherung der Überstellung nach er-
folgter Einzelfallprüfung in Haft genommen werden, wenn die Haft verhältnismäßig ist und sich weniger ein-
schneidende Maßnahmen nicht wirksam anwenden lassen (entspricht Haftgrund Art. 8 Abs. 3 lit. f Aufnahme-
richtlinie).
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Nationale Regelungen für die Inhaftnahme zur 
Sicherung der Rückführung

Neben den oben beschriebenen Haftarten gibt es die 
Inhaftnahme im Rahmen der Rückführung. Die Inhaft-
nahme von Personen zur Sicherung der Rückführung 
(Abschiebungshaft) ist in Deutschland im Aufenthalts-
gesetz normiert. Auch hier gilt der Grundsatz, dass 
jede Freiheitsentziehung richterlich und nur auf An-
trag der zuständigen Verwaltungsbehörde angeordnet 
werden kann. Dabei ist stets der Verhältnismäßigkeits-
grundsatz zu beachten: Die Inhaftnahme ist nur zuläs-
sig, wenn der Zweck der Haft nicht durch ein milderes 
Mittel (d. h. Alternative zur Abschiebungshaft) erreicht 
werden kann (§ 62 Abs. 1 Satz 1 AufenthG). Es gibt 
insgesamt sechs verschiedene Haftarten im Bereich 
Rückkehr. Erstens gibt es Möglichkeiten der Inhaft-

nahme, die unmittelbar mit einer (versuchten) uner-
laubten Einreise in Verbindung stehen und die Siche-
rung der Rückführung in diesen Fällen sicherstellen 
sollen (Zurückweisungshaft und Zurückschiebungs-
haft). Zweitens besteht mit der Vorbereitungshaft die 
Möglichkeit, Personen in Haft zu nehmen, um eine 
Ausweisung oder eine Abschiebungsanordnung nach 
§ 58a AufenthG vorzubereiten, d. h. noch bevor eine 
Ausreisepflicht entstanden ist. Zuletzt können Per-
sonen zur zwangsweisen Durchsetzung der Ausreise-
pflicht aufgrund eines unerlaubten Aufenthalts in Haft 
genommen werden (Sicherungshaft, Mitwirkungshaft, 
Ausreisegewahrsam).

Infokasten 2 erläutert die unterschiedlichen Haftarten 
zur Sicherung der Rückführung. Tabelle 1 gibt einen 
Überblick zur jeweils geltenden maximalen Haftdauer.

Inhaftnahme aus Gründen der öffentlichen Ordnung

Verbringungshaft zur Durchsetzung der räumlichen Beschränkung (‚Verlassenspflicht‘) (§ 59 Abs. 2 AsylG i. 
V. m. § 12 Abs. 3 AufenthG): Die Aufenthaltsgestattung von Personen im Asylverfahren ist räumlich auf den 
Bezirk der Ausländerbehörde beschränkt, in dem sich die zuständige Aufnahmeeinrichtung befindet. Hält sich 
eine Person ohne Erlaubnis der Ausländerbehörde außerhalb des vorgeschriebenen Bezirks auf, ist sie dazu ver-
pflichtet, das Gebiet, für das die Aufenthaltsgestattung nicht gilt, zu verlassen (sogenannte Verlassenspflicht). 
Wenn die Person das Gebiet nicht freiwillig verlässt und die Durchsetzung der Verlassenspflicht dadurch we-
sentlich erschwert oder gefährdet würde, ist die Person in Haft zu nehmen. Die Haft kann jedoch nicht prä-
ventiv angeordnet werden, auch wenn davon auszugehen ist, dass die Person in Zukunft erneut die räumliche 
Beschränkung verletzen wird (Grotkopp 2020: 94f.). Die Verbringungshaft stellt in Deutschland eine Ausnahme 
dar, weil Personen im Regelfall unter Anwendung unmittelbaren Zwangs sofort in den Bezirk ihrer Aufenthalts-
gestattung transportiert werden (Selders 2009: 35; siehe auch Bundesverfassungsgericht (BVerfG), Beschluss 
vom 2. Juli 2008, Rn. 207; entspricht Haftgrund Art. 8 Abs. 3 lit. e Aufnahmerichtlinie).

7 BVerfG, Beschluss vom 2. Juli 2008 - 2 BvR 1073/06.
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Infokasten 2: Haftarten im Rahmen der Rückführung

Inhaftnahme im Zusammenhang mit einer (versuchten) unerlaubten Einreise

Zurückweisungshaft (§ 15 Abs. 5 AufenthG): Personen, die unerlaubt einreisen wollen, werden an der Grenze 
zurückgewiesen. Wenn eine Zurückweisungsentscheidung ergangen ist und diese nicht unmittelbar vollzogen 
werden kann, soll die Person zur Sicherung der Zurückweisung in Haft genommen werden. 

Zurückschiebungshaft (§ 57 i. V. m. § 62 AufenthG): Personen, die in Verbindung mit einer unerlaubten Ein-
reise aufgegriffen werden, sollen zurückgeschoben werden. Zur Sicherung der Zurückschiebung können Per-
sonen in Haft genommen werden. Hierzu wird analog die Vorbereitungs- bzw. Sicherungshaft gemäß § 62 Auf-
enthG angewandt. 

Inhaftnahme vor dem Entstehen einer Ausreisepflicht

Vorbereitungshaft (§ 62 Abs. 2 AufenthG): Zur Vorbereitung einer Ausweisung oder einer Abschiebungsanord-
nung nach § 58a AufenthG (betrifft sogenannte Gefährderinnen bzw. Gefährder) werden Personen in Haft ge-
nommen, wenn über die Ausweisung bzw. die Abschiebungsanordnung nicht sofort entschieden werden kann 
und die Abschiebung ohne die Inhaftnahme wesentlich erschwert oder vereitelt würde. Die Ausweisung bzw. 
Abschiebungsanordnung nach § 58a AufenthG sind spezifische ausländerrechtliche Maßnahmen, die vornehm-
lich Personen betreffen, die Deutschland z. B. aus Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder zur 
Abwehr von terroristischen Gefahren verlassen müssen. Somit steht die Vorbereitungshaft „keineswegs in jeder 
Situation, in der eine Behörde die Abschiebung vorbereiten will, zur Verfügung“ (Grotkopp 2020: 81). 

Inhaftnahme im Zusammenhang mit dem unerlaubten Aufenthalt

Sicherungshaft (§ 62 Abs. 3 AufenthG): Wenn Fluchtgefahr besteht, die Person aufgrund einer unerlaubten 
Einreise vollziehbar ausreisepflichtig ist oder eine Abschiebungsanordnung nach § 58a AufenthG ergangen ist 
(s. o.), die nicht unmittelbar vollzogen werden kann, wird die Person zur Sicherung der Abschiebung in Haft ge-
nommen. Die Haft ist unzulässig, wenn feststeht, dass die Abschiebung aus Gründen, die die betreffende Per-
son nicht zu vertreten hat, nicht innerhalb der nächsten drei Monate durchgeführt werden kann. 

Mitwirkungshaft (§ 62 Abs. 6 AufenthG): Personen ausländischer Staatsangehörigkeit sind bei einer bestehen-
den Ausreisepflicht zu verschiedenen Mitwirkungshandlungen verpflichtet. Kommt eine Person der Verpflich-
tung nach § 82 Abs. 4 AufenthG bei der ausländischen Vertretung persönlich zu erscheinen und/oder eine 
ärztliche Untersuchung zur Feststellung der Reisefähigkeit durchführen zu lassen nicht nach, kann sie in Haft 
genommen werden. „Die Mitwirkungshaft ist nur zulässig, um Mitwirkungspflichten sicherzustellen, deren Er-
füllung aufgrund des bisherigen Verhaltens des Ausländers nicht sichergestellt ist. Eine Inhaftnahme zu an-
deren Zwecken, beispielsweise als Sanktion, ist nicht zulässig. Auch muss eine hinreichende Aussicht auf Ab-
schiebung bestehen und der Zweck der Haft erreichbar sein“ (Deutscher Bundestag 2019a: 43f.; entspricht 
Haftgrund Art. 15 Abs. 1 Satz 1 lit. b Rückführungsrichtlinie).

Ausreisegewahrsam (§ 62b AufenthG): Unabhängig insbesondere vom Vorliegen von Fluchtgefahr, kann eine 
Person ausländischer Staatsangehörigkeit zur Sicherung der Abschiebung in Gewahrsam genommen werden, 
wenn die Ausreisepflicht verstrichen, eine Abschiebung innerhalb der Frist möglich und eine Vereitelung oder 
Erschwerung der Abschiebung zu erwarten ist (entspricht Haftgrund Art. 15 Abs. 1 Satz 1 lit. b Rückführungs-
richtlinie).
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Tabelle 1: Überblick Haftdauer

Haftart Haftdauer

Zurückweisungshaft
§ 15 Abs. 5 AufenthG

 � Bei Erstanordnung in der Regel drei Monate, jedoch bis zu sechs Monate möglich

 � Verlängerung um höchstens 12 Monate möglich, wenn die Abschiebung aus von der betreffenden Person 
zu vertretenden Gründen nicht vollzogen werden kann

 � Gesamtdauer beträgt maximal 18 Monate

Zurückschiebungshaft  
§ 57 i. V. m. § 62 AufenthG

 � Bei Erstanordnung in der Regel drei Monate, jedoch bis zu sechs Monate möglich

 � Verlängerung um höchstens 12 Monate möglich, wenn die Abschiebung aus von der betreffenden Person 
zu vertretenden Gründen nicht vollzogen werden kann

 � Gesamtdauer beträgt maximal 18 Monate

Vorbereitungshaft  
§ 62 Abs. 2 AufenthG

 � Grundsätzlich maximal 6 Wochen

 � Längere Dauer bei der Erstanordnung oder Verlängerung sind nur ausnahmsweise möglich, wenn sich der 
Erlass der Rückkehrentscheidung aus „besonderen, nicht vorhersehbaren Gründen verzögert oder wenn au-
ßergewöhnliche Umstände, die von der Ausländerbehörde nicht zu vertreten sind,“ eine Entscheidung über 
die Rückkehrentscheidung „innerhalb von sechs Wochen unmöglich machen“ (Bayerisches Oberstes Lan-
desgericht (OLG Bayern), Beschluss vom 25. November 1993, Rn. 88)

Sicherungshaft 
§ 62 Abs. 3, 4 AufenthG

 � Bei Erstanordnung in der Regel drei Monate, jedoch bis zu sechs Monate möglich

 � Verlängerung um höchstens 12 Monate möglich, wenn die Abschiebung aus von der betreffenden Person 
zu vertretenden Gründen nicht vollzogen werden kann oder wenn die Haft aufgrund einer Abschiebungsa-
nordnung nach § 58a AufenthG, die nicht unmittelbar vollzogen werden kann, angeordnet worden ist und 
sich die Übermittlung der für die Abschiebung erforderlichen Unterlagen oder Dokumente durch den zur 
Aufnahme verpflichteten oder bereiten Drittstaat verzögert

 � Gesamtdauer beträgt maximal 18 Monate, dabei ist – sofern zutreffend – die Dauer einer vorausgehenden 
Vorbereitungshaft und/oder Mitwirkungshaft auf die Gesamtdauer der Sicherungshaft anzurechnen.

Mitwirkungshaft 
§ 62 Abs. 6 AufenthG

 � Maximal 14 Tage

 � Verlängerung nicht möglich

Ausreisegewahrsam 
§ 62b AufenthG

 � Maximal zehn Tage

8 OLG Bayern, Beschluss vom 25. November 1993 - 3 Z BR 262/93.

2.2 Abschiebungshaft: 
Änderungen in Recht und 
Praxis

In diesem Unterkapitel werden Entwicklungen in 
Bezug auf Abschiebungshaft in Deutschland von 2015 
bis 20209 dargestellt. Nachdem in den Jahren 2015 und 
2017 bereits gesetzgeberische Maßnahmen getroffen 
wurden, die die Rückkehr von Personen mit Ausreise-
pflicht sicherstellen sollten, wurden im Jahr 2019 wei-
tere Änderungen umgesetzt. Ziel dabei war laut Bun-
desregierung „eine stärkere Durchsetzung des Rechts“ 
im Rückkehrbereich, nachdem das „zur Verfügung ste-
hende rechtliche Instrumentarium […] sich als noch 
nicht effektiv genug erwiesen“ habe, „um eine ausrei-
chende Durchsetzung der Ausreisepflicht zu gewähr-
leisten“ (Deutscher Bundestag 2019a: 1). Insgesamt 
lässt sich bei den Veränderungen eine Ausweitung der 

9 Für Entwicklungen vor dem Jahr 2015 siehe Grote 2014.

Inhaftierungsmöglichkeiten sowie das verstärkte In-
einandergreifen von Maßnahmen zur Migrationskont-
rolle und Gefahrenabwehr erkennen. 

Haftgrund ‚Fluchtgefahr‘

Das seit 2015 geltende ‚Gesetz zur Neubestimmung 
des Bleiberechts und der Aufenthaltsbeendigung‘10 
definiert konkrete Anhaltspunkte für die Annahme 
von Fluchtgefahr (§ 2 Abs. 14, 15 Satz 2 AufenthG 
i. d. F. v. 1. August 2015). Indizien für eine mögliche 
Fluchtgefahr können sein, wenn die Person

 � sich bereits in der Vergangenheit den Behörden 
entzogen hat, indem sie ohne Mitteilung an die Be-
hörden ihren Aufenthaltsort gewechselt hat,

 � über ihre Identität täuscht,
 � die gesetzlichen Mitwirkungspflichten zur Identi-

tätsfeststellung verweigert oder unterlässt und aus 

10 Gesetz zur Neubestimmung des Bleiberechts und der Aufent-
haltsbeendigung vom 27.07.2015 (BGBl I. S. 1386).
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den individuellen Umständen geschlossen werden 
kann, dass sie einer Abschiebung aktiv entgegen-
wirken will,

 � erhebliche Geldbeträge für ihre unerlaubte Einreise 
an Schleuserinnen bzw. Schleuser bezahlt hat, die 
für die Person so maßgeblich sind, dass davon aus-
gegangen werden kann, dass sie die Abschiebung 
verhindern wird, damit die Aufwendungen nicht 
vergeblich waren,

 � ausdrücklich erklärt hat, dass sie sich der Abschie-
bung entziehen will,

 � sich, um sich der Abschiebung zu entziehen, sons-
tige ähnliche konkrete Vorbereitungshandlungen 
vorgenommen hat, die nicht durch Anwendung un-
mittelbaren Zwangs überwunden werden können 
(§ 2 Abs. 14 AufenthG i. d. F. v. 1. August 2015),

 � in: im Zusammenhang mit Dublin-Überstellungen, 
einen Mitgliedstaat vor Abschluss des Dublin-Ver-
fahrens oder zur Prüfung eines Asylantrags ver-
lassen hat und die Umstände der Feststellung im 
Bundesgebiet konkret darauf hindeuten, dass sie 
den zuständigen Mitgliedstaat in absehbarer Zeit 
nicht aufsuchen will (§ 2 Abs. 15 Satz 2 AufenthG i. 
d. F. v. 1. August 2015).

Laut der Gesetzesbegründung knüpfen die nun gesetz-
lich normierten Tatbestände an Aspekte an, die bisher 
in Rechtsprechung und Verwaltungspraxis für die An-
nahme von Fluchtgefahr herangezogen worden waren 
(Deutscher Bundestag 2015a: 32). Trifft eine der oben 
genannten Tatsachen zu, bedeutet dies jedoch nicht, 
dass automatisch Fluchtgefahr angenommen wird. 
Inwiefern man vom Bestehen einer Fluchtgefahr aus-
gehen kann und wie bedeutend das Vorliegen eines 
der Anhaltspunkte ist, wird jeweils im Einzelfall ge-
prüft (siehe Kapitel 4.1 und 4.2) (Deutscher Bundestag 
2015a: 32). 

Das ‚Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreise-
pflicht‘ erweiterte mit Inkrafttreten am 29. Juli 2017 
die Definition der Fluchtgefahr um einen weiteren Tat-
bestand. So definierte das Gesetz, dass bei Personen, 
von denen eine erhebliche Gefahr für Leib und Leben 
Dritter oder bedeutende Rechtsgüter der inneren Si-
cherheit ausgeht, ein konkreter Anhaltspunkt für das 

Vorliegen von Fluchtgefahr besteht (§ 2 Abs. 14 Nr. 5a 
AufenthG i. d. F. v. 29. Juli 2017). Darüber hinaus wur-
den für diese Personengruppe auch weitere Voraus-
setzungen für die Anordnung von Abschiebungshaft 
geändert: Die Abschiebungshaft kann in diesen Fällen 
auch dann angeordnet werden, wenn eine Abschie-
bung innerhalb von drei Monaten nicht möglich ist 
(§ 62 Abs. 3 Satz 4 AufenthG). Hintergrund für diese 
Änderungen war der Anschlag von Anis Amri, einem 
ausreisepflichtigen Täter, auf dem Berliner Breitscheid-
platz im Dezember 2016 (Deutscher Bundestag 2017a: 
22523). Die bestehende Fluchtgefahr von Gefährderin-
nen und Gefährdern zeigt sich darin, dass diese Perso-
nen in der Regel „eine hohe Mobilität aufweis[en] und 
sich behördlichen Maßnahmen oftmals zu entziehen 
versuch[en]“ (Deutscher Bundestag 2017b: 17).

Mit dem ‚Zweiten Gesetz zur besseren Durchsetzung 
der Ausreisepflicht‘ wurde im Jahr 2019 der Begriff der 
Fluchtgefahr noch weiter konkretisiert. So wurden zu-
nächst die Kriterien für die Anordnung von Überstel-
lungshaft neu gefasst (§ 2 Abs. 14 AufenthG). Zudem 
wurden bestimmte Anhaltspunkte normiert (z. B. Iden-
titätstäuschung; siehe auch Tabelle 2), bei deren Erfül-
lung die Fluchtgefahr vermutet wird und nicht indivi-
duell durch die Behörden nachgewiesen werden muss 
(sogenannte widerlegliche Vermutung; § 62 Abs. 3a 
AufenthG). Die betreffende Person hat die Möglichkeit 
(zum Beispiel im Rahmen der richterlichen Anhörung) 
diese Vermutung zu widerlegen.

Neben der Einführung von widerleglichen Vermu-
tungstatbeständen, wurden mit dem ‚Zweiten Gesetz 
zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht‘ in § 62 
Abs. 3b AufenthG auch neue konkrete Anhaltspunkte 
für eine Fluchtgefahr wie das Begehen von Strafta-
ten, der Verstoß gegen die räumliche Beschränkung 
sowie gegen andere Auflagen und das Fehlen eines 
gewöhnlichen Aufenthaltsortes eingeführt (siehe Ta-
belle 2). Ob Fluchtgefahr im Einzelfall besteht, wird je-
weils durch das Gericht anhand dieser Anhaltspunkte 
bewertet (Grotkopp 2020: 13f.). Tabelle 2 gibt einen 
Überblick über die im Jahr 2020 geltenden gesetzli-
chen Regelungen im Zusammenhang mit dem Haft-
grund ‚Fluchtgefahr‘.
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Tabelle 2: Haftgrund ‚Fluchtgefahr‘

Konkrete Anhaltspunkte  
für Fluchtgefahr 
(§ 2 Abs. 14 und § 62  
Abs. 3b AufenthG)

 � Identitätstäuschung in einer für ein Abschiebungshindernis erheblichen Weise in der Vergangenheit,

 � Zahlung erheblicher Geldbeträge für die unerlaubte Einreise an Schleuserinnen bzw. Schleuser,

 � erhebliche Gefahr für Leib und Leben Dritter oder bedeutende Rechtsgüter der inneren Sicherheit,

 � die Person ist wiederholt wegen vorsätzlicher Straftaten rechtskräftig zu mindestens einer Freiheitsstrafe 
verurteilt worden,

 � Verweigerung bzw. Unterlassen von gesetzlichen Mitwirkungspflichten,

 � wiederholter Verstoß gegen die räumliche Beschränkung des Aufenthalts, einer Wohnsitzauflage, oder 
einer zur Sicherung und Durchsetzung der Ausreisepflicht verhängten Auflage (z. B. Meldeauflage),

 � kein gewöhnlicher Aufenthaltsort,

 � Bei Inhaftnahme zum Zweck der Überstellung,

 � die Person hat den zuständigen Mitgliedstaat während eines laufenden Verfahrens verlassen und die Um-
stände deuten konkret darauf hin, dass sie den zuständigen Mitgliedstaat nicht in absehbarer Zeit aufsu-
chen will,

 � mehrfache Stellung von Asylanträgen in anderen Mitgliedstaaten und Verlassen des jeweiligen Mitglied-
staats vor Ablauf des Verfahrens.

Fluchtgefahr wird  
widerleglich vermutet 
(§ 62 Abs. 3a AufenthG)

 � Identitätstäuschung in einer für ein Abschiebungshindernis erheblichen Weise im zeitlichen Zusammen-
hang mit der Abschiebung,

 � Unentschuldigtes Fehlen an einem Termin zur Durchführung einer Anhörung oder ärztlichen Untersu-
chung, sofern die Person bei der Ankündigung des Termins auf die Möglichkeit ihrer Inhaftnahme im Falle 
des Nichtantreffens hingewiesen wurde,

 � Verletzung der Anzeigepflicht des Aufenthaltsortes nach Ablaufen der Ausreisefrist,

 � Bestehen eines Einreise- und Aufenthaltsverbots ohne Betretenserlaubnis,

 � Entziehen der Abschiebung in der Vergangenheit,

 � ausdrücklich erklärte Absicht sich der Abschiebung zu entziehen.

Haftgrund ‚Innere Sicherheit‘

Mit dem ‚Zweiten Gesetz zur besseren Durchsetzung 
der Ausreisepflicht‘ aus dem Jahr 2019 wurden auch 
Änderungen bei der Inhaftnahme von Personen, die 
eine besondere Gefahr für die Sicherheit der Bundes-
republik oder eine terroristische Gefahr darstellen (so-
genannte Gefährderinnen und Gefährder), vorgenom-
men. Durch die Gesetzesänderung können diese nun 
auch zur Vorbereitung einer Abschiebungsanordnung 
nach § 58a AufenthG auf richterliche Anordnung in 
Haft genommen werden. So soll ähnlich wie bei der 
Vorbereitungshaft eine sofortige Inhaftnahme ermög-
licht werden, wenn über die Abschiebungsanordnung 
nicht sofort entschieden werden kann (§ 62 Abs. 2 Satz 
1 AufenthG).

Neue Haftart: Ausreisegewahrsam

Im Jahr 2015 wurde mit dem ‚Gesetz zur Neubestim-
mung des Bleiberechts und der Aufenthaltsbeendi-
gung‘ mit § 62b AufenthG die neue Haftart des Aus-
reisegewahrsams geschaffen und damit die vorherige 

Regelung zur sogenannten Kleinen Sicherungshaft11 
ersetzt. Ziel des Ausreisgewahrsams ist laut Geset-
zesbegründung die „Sicherstellung der Durchführbar-
keit von Abschiebungsmaßnahmen, insbesondere bei 
Abschiebungen, die einen erheblichen organisatori-
schen Aufwand erfordern“, wie zum Beispiel bei Sam-
melabschiebungen (Deutscher Bundestag 2015a: 55). 
Im Gegensatz zur Sicherungshaft kann der Ausreise-
gewahrsam auch ohne Bestehen von Fluchtgefahr an-
geordnet werden. So kann eine Person mit vollzieh-
barer Ausreisepflicht auf richterliche Anordnung für 
einige Tage in Haft genommen werden, wenn die Aus-
reisepflicht abgelaufen ist, es feststeht, dass die Ab-
schiebung innerhalb dieser Frist durchgeführt werden 
kann und die Person durch ihr Verhalten gezeigt hat, 
dass sie die Abschiebung erschweren oder vereiteln 
wird. Die Dauer des Ausreisegewahrsams wurde im 
Jahr 2017 mit Inkrafttreten des ‚Gesetzes zur besse-
ren Durchsetzung der Ausreisepflicht‘12 von längstens 
vier auf zehn Tage erweitert. Die Einrichtung des Aus-

11 Bei der sogenannten Kleinen Sicherungshaft konnte eine Person 
ausländischer Staatsangehörigkeit für eine Dauer von längstens 
zwei Wochen in Sicherungshaft genommen werden, wenn die 
Ausreisefrist abgelaufen war und feststand, dass die Abschie-
bung durchgeführt werden konnte (§ 62 Abs. 3 Satz 2 AufenthG 
i. d. F. v. 26. November 2011).

12 Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht vom 20. 
Juli 2017 (BGBl I. S. 2780).
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reisegewahrsams wurde von verschiedenen Akteurin-
nen und Akteuren, wie z. B. dem Deutschen Anwalt-
verein, sowie den Oppositionsfraktionen Bündnis 90/
Die Grünen und Die Linke insbesondere dafür kriti-
siert, dass im Gegensatz zur Sicherungshaft auch ohne 
Bestehen von Fluchtgefahr Haft angeordnet werden 
kann (Deutscher Bundestag 2015b: 11160; Deutscher 
Bundestag 2019b: 181f.). In diesem Zusammenhang 
ist aber hervorzuheben, dass der Ausreisegewahrsam 
den Voraussetzungen aus Art. 15 Abs. 1 lit. b der Rück-
führungsrichtlinie entspricht, wonach Personen, die 
das Rückkehrverfahren umgehen oder behindern in 
Haft genommen werden können (Deutscher Bundes-
tag 2019b: 24). Eine wichtige Voraussetzung für den 
Ausreisegewahrsam ist eine begründete Vermutung, 
dass betreffende Personen die Abschiebung erschwe-
ren oder vereiteln werden. Die Anhaltspunkte hierfür 
wurden mit dem ‚Zweiten Gesetz zur besseren Durch-
setzung der Ausreisepflicht‘ im Jahr 2019 weiter kon-
kretisiert. Neben den bereits bestehenden Anhalts-
punkten der Verletzung von Mitwirkungspflichten und 
Identitätstäuschung sind nun auch Verurteilungen für 
in Deutschland begangene Straftaten und das Über-
schreiten der Ausreisefrist um mehr als 30 Tage als 
weitere Indizien normiert. Auch wurde klargestellt, 
dass – entgegen der vorherigen Interpretation von 
manchen Haftrichterinnen und -richtern – für die An-
ordnung von Ausreisegewahrsam keine Fluchtgefahr 
bestehen muss (BMI 2019).

Neue Haftart: Mitwirkungshaft

Im Jahr 2019 wurde durch das ‚Zweite Gesetz zur bes-
seren Durchsetzung der Ausreisepflicht‘ eine weitere 
Haftart, die sogenannte Mitwirkungshaft, geschaffen 
(§ 62 Abs. 6 AufenthG). Damit wurde Art. 15 Abs. 1 lit. 
b der Rückführungsrichtlinie umgesetzt. Im Gegensatz 
zur Sicherungshaft ist der primäre Zweck der Mitwir-
kungshaft nicht die Durchführung der Abschiebung 
selbst, sondern die Sicherung von Identifizierungs-
terminen bei den Vertretungen des Herkunftsstaates 
und auch der ärztlichen Feststellung der Reisefähig-
keit, wenn die betreffende Person in der Vergangen-
heit diese Mitwirkungspflichten (§ 82 Abs. 4 AufenthG) 
verletzt hat. Die Anordnung von Mitwirkungshaft ist 
nur zur Vorbereitung der Rückkehr oder der Durchfüh-
rung der Abschiebung zulässig. Inhaftnahmen „aus an-
deren Zwecken, beispielsweise als Sanktion“, sind nicht 
zulässig (BMI 2019). Somit ist die Haft unzulässig, 
wenn „keine hinreichende Aussicht auf Abschiebung 
besteht“, „da dann der Zweck der Haft nicht mehr er-
reicht werden kann“ (BMI 2019). Grund für diese neue 
Haftart ist die Verletzung von Mitwirkungspflichten 
hinsichtlich der Identitätsklärung, die in der Praxis 

häufig beobachtet wurde. So argumentiert der Gesetz-
geber, dass Personen oftmals nicht auffindbar seien, 
wenn sie zu einem Termin bei der Vertretung des Her-
kunftsstaates vorgeführt werden sollen (Deutscher 
Bundestag 2019a: 43).

Neue Haftart: Ergänzende Vorbereitungshaft

Mit Inkrafttreten des ‚Gesetzes zur Verschiebung des 
Zensus in das Jahr 2022 und zur Änderung des Auf-
enthaltsgesetzes‘13 am 10. Dezember 2020 wurde die 
Vorbereitungshaft ergänzt. In Folge können Personen, 
die gegen ein Einreise- und Aufenthaltsverbot versto-
ßen (§ 11 Abs. 1 Satz 2 AufenthG) und einen Asylan-
trag stellen, in Abschiebungshaft genommen werden. 
Damit wurde eine neue Haftart im Rahmen des Asyl-
verfahrens geschaffen. Bereits zuvor konnten Perso-
nen, die gegen ein Einreiseverbot verstoßen, in Siche-
rungshaft genommen werden, da in diesen Fällen der 
Haftgrund Fluchtgefahr widerleglich vermutet wird 
(§ 62 Abs. 3 Nr. 1 i. V. m. § 62 Abs. 3a Nr. 4 AufenthG). 
Jedoch kann Sicherungshaft nur in Fällen angeordnet 
werden, in denen die Person einer Ausreisepflicht un-
terliegt. Stellt die Person nun vor der Haftanordnung 
einen Asylerstantrag, ist der Aufenthalt der Person zur 
Durchführung des Asylverfahrens gestattet und die 
Ausreisepflicht entfällt. Bei einer Asylantragstellung 
aus der Haft steht der Anordnung bzw. Aufrechter-
haltung von Abschiebungshaft jedoch nichts entge-
gen (§ 14 Abs. 3 AsylG). Laut Gesetzesbegründung sei 
es in der Praxis regelmäßig Zufall, ob in solchen Fäl-
len eine Person zuerst einen Asylantrag stelle oder 
Abschiebungshaft angeordnet werde und damit auch 
Zufall, ob eine Haft zulässig sei oder nicht (Deutscher 
Bundestag 2020a: 18). Die Regelungslücke wurde u. 
a. durch den Fall ‚Miri‘ deutlich: Im Jahr 2019 war der 
mehrfach vorbestrafte Ibrahim Miri in den Libanon ab-
geschoben worden und kehrte entgegen des erlasse-
nen Einreise- und Aufenthaltsverbots im selben Jahr 
wieder nach Deutschland zurück, um dort einen Asyl-
antrag zu stellen. Da Ibrahim Miri einen Asylfolgean-
trag stellte, konnte er in Abschiebungshaft genommen 
werden (§ 71 Abs. 8 AsylG). Der Fall machte die Bun-
desregierung jedoch auf eine Regelungslücke in der 
bestimmten Fallkonstellation Einreise- und Aufent-
haltsverbot, Asylerstantrag und Gefahr für die Sicher-
heit aufmerksam (Deutscher Bundestag 2020b: 23900; 
RND 2020).

13 Gesetz zur Verschiebung des Zensus in das Jahr 2022 und zur 
Änderung des Aufenthaltsgesetzes vom 3. Dezember 2020, 
BGBl. I Nr. 59 S. 2675.
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Mit der neuen ‚ergänzenden Vorbereitungshaft‘ (§ 62c 
AufenthG) können Personen unter den folgenden spe-
ziellen Voraussetzungen zur Vorbereitung einer Ab-
schiebungsandrohung (§ 34 AsylG) in Haft genommen 
werden:

 � Aufenthalt in Deutschland entgegen eines beste-
henden Einreise- und Aufenthaltsverbotes (§ 11 
Abs. 1 Satz 2 AufenthG) und ohne Betretenserlaub-
nis (§ 11 Abs. 8 AufenthG)

 � Erhebliche Gefahr für Leib und Leben Dritter 
oder bedeutende Rechtsgüter der inneren Sicher-
heit oder Ausweisung aufgrund eines besonders 
schwerwiegenden Ausweisungsinteresses14 (§ 54 
Abs. 1 AufenthG)

Darüber hinaus gilt, wie bei den anderen Haftarten 
auch, das Verhältnismäßigkeitsprinzip. Die Haft endet 
mit der Zustellung der Entscheidung des BAMF oder 
spätestens vier Wochen nach der Asylantragstellung. 
Wird der Asylantrag als unzulässig (§ 29 Abs. 1 Nr. 4 
AsylG) oder offensichtlich unbegründet abgelehnt 
und wird daraufhin ein Antrag auf vorläufigen Rechts-
schutz beantragt, sind jeweils Verlängerungen der Haft 
möglich. Wird der Antrag vom Verwaltungsgericht ab-
gelehnt, endet die Haft spätestens eine Woche nach 
der gerichtlichen Entscheidung, um einen Übergang 
von der ergänzenden Vorbereitungshaft zur Abschie-
bungshaft zu ermöglichen (§ 62c Abs. 2 AufenthG i. 
V. m. § 36 Abs. 3 Satz 1 AsylG; Deutscher Bundes-
tag 2020a: 18). Im Gegensatz zur bereits bestehen-
den Vorbereitungshaft (§ 62 Abs. 2 AufenthG), wo-
nach Personen zur Vorbereitung der Ausweisung oder 
der Abschiebungsanordnung nach § 58a AufenthG auf 
richterliche Anordnung in Haft genommen werden 
können, wenn über die Rückkehrentscheidung nicht 
sofort entschieden werden kann und die Rückführung 
ohne die Inhaftnahme wesentlich erschwert oder ver-
eitelt würde, sind bei der ‚ergänzenden Vorbereitungs-
haft‘ die Anforderungen an das Ausmaß der ausgehen-
den Gefahr sowie die maximale Haftdauer geringer 
(Deutscher Bundestag 2020c: 16).

Im Rahmen der öffentlichen Anhörung der Sachver-
ständigen zum Gesetzentwurf wurde in Frage gestellt, 
ob aufgrund der Abschiebungshaftbedingungen (u. a. 
eingeschränkter Zugang zu Asylberatung) die Durch-
führung eines „sachgerechten Asylverfahrens“ möglich 
sei (Deutscher Bundestag 2020c: 23, 76). Dem wurde 

14 Rechtskräftige Verurteilung zu einer Freiheits- oder Jugendstrafe 
von mindestens zwei Jahren wegen einer oder mehrerer vorsätz-
licher Straftaten oder Anordnung von Sicherungsverwahrung bei 
der letzten rechtskräftigen Verurteilung (§ 54 Abs. 1 AufenthG).

entgegnet, dass keine verfassungs- oder unionsrecht-
lichen Aspekte gegen die ‚ergänzende Vorbereitungs-
haft‘ sprächen (Deutscher Bundestag 2020c: 5ff.). 

Vollzug der Abschiebungshaft

Mit dem ‚Zweiten Gesetz zur besseren Durchsetzung 
der Ausreisepflicht‘ wurde das europarechtliche Tren-
nungsgebot von Abschiebungsgefangenen und Straf-
gefangenen in Haftanstalten vorrübergehend bis zum 
30. Juni 2022 ausgesetzt15 (§ 62a Abs. 1 AufenthG). 
Begründet wurde diese Maßnahme damit, dass ein 
Mangel an Abschiebungshaftplätzen bestehe und für 
den geplanten Zeitraum die Abschiebungshaft auch in 
Justizvollzugsanstalten vollzogen werden können soll, 
sofern Abschiebungsgefangene und Strafgefangene 
getrennt untergebracht sind (Deutscher Bundestag 
2019c: 3). Auch soll ab Ablaufen dieser Frist die Inhaft-
nahme von Gefährderinnen und Gefährdern in Jus-
tizvollzuganstalten grundsätzlich möglich sein (§ 62a 
Abs. 1 Satz 2 AufenthG i. d. F. vom 1. Juli 2022). 

Die Aufhebung des Trennungsgebots von Abschie-
bungsgefangenen und Strafgefangenen wurde hin-
sichtlich der unionsrechtlichen Vorschriften infrage 
gestellt (Dienelt 2019).16 Darüber hinaus wurde an-
gezweifelt, ob mehr Haftplätze auch „tatsächlich zu 
mehr Abschiebungen führen“ würden, da beispiels-
weise Frankreich und Italien im Jahr 2018 mehr mi-
grationsbezogene Haftplätze zur Verfügung gehabt 
hätten, jedoch weniger Personen abgeschoben wor-
den seien als in Deutschland (Rietig/Günnewig 2020: 
33). Das Bundesministerium des Innern, für Bau und 
Heimat (BMI) hingegen betonte, dass es sich bei der 
Aussetzung des Trennungsgebots nur um eine tem-
poräre Lösung aufgrund der niedrigen Anzahl an Ab-
schiebungshaftplätzen handele. Auch solle die Un-
terbringung auf eine Weise geregelt werden, dass 
Abschiebungsgefangene und Strafgefangene sich nicht 
begegnen würden können (Koch 2019). Zum 27. März 
2019 bestand eine Kapazität von rund 490 Abschie-
bungshaftplätzen, die laut Bundesregierung im Miss-
verhältnis zur Anzahl an vollziehbar ausreisepflichtigen 
Personen stehe. Die Überlastung der Abschiebungs-
haftanstalten stelle zudem einen wesentlichen Eng-
pass bei der Durchsetzung der vollziehbaren Ausrei-
sepflicht dar (Deutscher Bundestag 2019a: 44). In den 

15 Die Möglichkeit ist im europäischen Recht in Art. 18 der Rück-
führungsrichtlinie (RL 2008/115/EG) vorgesehen.

16 Der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass Gefährde-
rinnen und Gefährder zur Abschiebungshaft auch in Justizvoll-
zuganstalten untergebracht werden können solange sie von 
Strafgefangenen getrennt sind (EuGH, Urteil vom 2. Juli 2020 
- C-18/19 [ECLI:EU:C:2020:511].
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vergangenen Jahren haben die Länder ihre Haftkapazi-
täten erhöht: Am 30. Mai 2021 standen 619 Haftplätze 
zur Verfügung (Deutscher Bundestag 2021a: 130). Ab 
Inbetriebnahme der von den Ländern geplanten Ab-
schiebungshaft- und Ausreisegewahrsamseinrichtun-
gen werden perspektivisch 1.133 Plätze zur Verfügung 
stehen (Deutscher Bundestag 2021a: 22ff., eigene Be-
rechnungen).

2.3 Alternativen zur 
Abschiebungshaft: 
Definition

Vor der Anordnung von Haft ist – wie bereits erwähnt 
– stets die Verhältnismäßigkeit zu prüfen: Kann der 
Zweck der Haft auch durch ein milderes Mittel, eine 
Alternative zur Abschiebungshaft, erreicht werden? 
Wenn ja, ist die Abschiebungshaft unzulässig (§ 62 Abs. 
1 Satz 1 AufenthG). Alternativen zur Abschiebungshaft 
sind Maßnahmen, bei denen „im Einzelfall ein gerecht-

fertigter Grund für eine Inhaftnahme festgestellt wird, 
dem Staat aber ein weniger restriktives Kontrollmittel 
zur Verfügung steht“ und dieses anstelle der Inhaft-
nahme angewendet wird (Costello/Kaytaz 2013: 10). 
Wo keine rechtliche Grundlage für eine Inhaftnahme 
besteht, gibt es somit auch keine rechtliche Grund-
lage für die Anordnung einer Alternative zur Abschie-
bungshaft (Bloomfield/Tsourdi/Pétin 2015: 62). Wird 
ein Kontrollmittel ohne Vorliegen eines Haftgrundes 
angeordnet, handelt es sich nicht um eine Alterna-
tive zur Abschiebungshaft, sondern lediglich um ein 
nicht näher bestimmtes migrationssteuerndes Kont-
rollmittel zur Sicherung und Durchsetzung der Aus-
reisepflicht. Abbildung 1 stellt die verwendete Defini-
tion noch einmal grafisch dar. Welche Alternativen in 
Deutschland zur Verfügung stehen und wie sie ange-
wendet werden, wird in Kapitel 3.1 thematisiert.

Abbildung 1: Definition Alternativen zur Abschiebungshaft

Besteht ein Haftgrund?

NEIN. Demnach gibt es keine 
rechtliche Grundlage für die 
Anordnung einer Alternative 

zur Abschiebunghsaft. Andere 
Maßnahmen können angeordnet 

werden.

JA. Kann der Zweck der 
Inhaftierung unter Beachtung des 

Einzelfalls auch durch weniger 
einschneidende Maßnahmen 

(mildere Mittel) erreicht werden?

NEIN. Haft wird angeordnet. 
Sie kann angefochten werden 

und sollte regelmäßig überprüft 
werden.

JA. Alternativen zur 
Abschiebungshaft werden 

angeordnet.

Die Art der Alternative wird 
unter Beachtung des Einzelfalls 

entschieden. Sie kann 
angefochten werden und sollte 
regelmäßig überprüft werden.

Quelle: Angelehnt an Bloomfield/Tsourdi/Pétin 2015: 86.
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2.4 Alternativen zur 
Abschiebungshaft: 
Änderungen in Recht und 
Praxis

Welche milderen Mittel im Sinne des § 62 Abs. 1 Satz 
1 AufenthG anstelle der Abschiebungshaft zur Durch-
setzung der Ausreisepflicht in Frage kommen, ist im 
Gesetz nicht explizit definiert. Auch in der damali-
gen Gesetzesbegründung zur Umsetzung der Rück-
führungsrichtlinie wird nicht näher definiert, welche 
Maßnahmen angeordnet werden könnten (Bundesrat 
2011: 65). Es lassen sich dennoch an einzelnen Stel-
len im Aufenthaltsgesetz sowie in der Allgemeinen 
Verwaltungsvorschrift zum Aufenthaltsgesetz Maß-
nahmen finden, die als mildere Mittel vorgesehen sind 
(z. B. § 46 Abs. 1, § 61 Abs. 1e, 1f, 2 AufenthG, Nr. 46.1, 
61.2 AufenthGAVwV; siehe Kapitel 3.1). Beispielsweise 
stellt laut der Gesetzesbegründung die Unterbringung 
von Personen in Ausreiseeinrichtungen ein milderes 
Mittel zur Abschiebungshaft dar (Deutscher Bundes-
tag 2003: 64). Da die Anordnung der genannten Maß-
nahmen aber nicht vom Vorliegen eines Haftgrundes 
abhängig ist, sind die zur Verfügung stehenden milde-
ren Mittel nur im Einzelfall als Alternative zur Abschie-
bungshaft zu sehen.

Landesebene

In den vergangenen Jahren wurde an verschiedenen 
Stellen darüber debattiert, ob Alternativen zur Ab-
schiebungshaft auch gesetzlich umfassend reguliert 
werden sollten. In einigen Ländern wurden daraufhin 
Maßnahmen getroffen, um die Anwendung von Alter-
nativen auf Landesebene per Erlass expliziter zu regeln 
(Bremen17, Nordrhein-Westfalen18, Niedersachsen19, 

17 Erlass - e13-05-01 - des Senators für Inneres und Sport Freie 
Hansestadt Bremen vom 15. Mai 2013 zu § 62 AufenthG - Siche-
rungshaft - Grundsatz der Verhältnismäßigkeit.

18 Richtlinien für die Abschiebungshaft im Land Nordrhein-
Westfalen (Abschiebungshaftrichtlinien - AHaftRL) Rund-
erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales - 
121-39.21.01.-2-AHaftRL - vom 8. Juni 2016.

19 Rechtliche Hinweise und verfahrensmäßige Vorgaben zur 
Organisation und Durchführung des Rückführungs- und Rück-
überstellungsvollzugs (Abschiebung) und zur Beantragung von 
Abschiebungshaft (Rückführungserlass). Runderlass des Nieder-
sächsischen Ministerium für Inneres und Sport vom 24. August 
2016 - AZ. 15 - 12231.3.

Brandenburg20 und Schleswig-Holstein21). In anderen 
Landesparlamenten wurden die Anträge der jeweils 
oppositionellen Partei Bündnis 90/Die Grünen abge-
lehnt, so im Jahr 2015 in Mecklenburg-Vorpommern 
(LT MV 2015a), im Jahr 2017 in Sachsen (LT SN 2016) 
und im Jahr 2018 in Bayern (LT BY 2018a). Eine expli-
zite Regelung der Haftalternativen wurde in diesen 
Fällen mit Verweis auf die geltende Rechtslage abge-
wiesen: So haben sowohl die Ausländerbehörden vor 
Stellung des Haftantrages als auch die Richterin bzw. 
der Richter bei der Entscheidung über den Haftan-
trag zu prüfen, ob die freiheitsentziehende Maßnahme 
verhältnismäßig ist und ob nicht andere Maßnahmen 
in Frage kommen. Somit bedürfe es keiner „[nähere[n] 
Ausführungsbestimmungen“ zu den möglichen milde-
ren Maßnahmen, da „diese […} längst geübte und ge-
lebte Praxis“ seien (LT MV 2015b: 32).

Bundesebene

Neben den Diskussionen auf der Länderebene kam im 
Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens zum ‚Gesetz 
zur Neubestimmung des Bleiberechts und der Aufent-
haltsbeendigung‘22 Anfang des Jahres 2015 eine De-
batte im Bundesrat und Bundestag über die explizitere 
Regelung von Alternativen zur Abschiebungshaft im 
Aufenthaltsgesetz auf. In seiner Stellungnahme zum 
Gesetzentwurf vertrat der Bundesrat die Auffassung, 
dass „[d]er bisherige Regelungsansatz im Aufenthalts-
gesetz […] um Instrumente der Haftvermeidung er-
gänzt und mildere Mittel […] geprüft und gesetzlich 
vorgesehen werden [sollten]“ und bat um Berücksich-
tigung der Änderungswünsche im weiteren Gesetzge-
bungsverfahren (Bundesrat 2015: 19f.). Die Bundesre-
gierung sah laut der Gegenäußerung keinen Anlass, die 
bereits im Aufenthaltsgesetz sowie der Allgemeinen 
Verwaltungsvorschrift zum Aufenthaltsgesetz beste-
henden Regelungen zur Prüfung milderer Mittel zu-
sätzlich zu regeln (Deutscher Bundestag 2015c: 4f.). 

Als im Zusammenhang mit der erhöhten Fluchtmig-
ration der Jahre 2015 und 2016 die Anzahl ausreise-
pflichtiger Personen anstieg und in der Migrations-
debatte sicherheitspolitische Aspekte an Relevanz 
gewannen, erfolgten in den Jahren 2017 mit dem 

20 Ausführungsbestimmungen zu § 3 Nr. 6 und § 4 der Verordnung 
über die Zuständigkeiten im Ausländerrecht (Allgemeine Wei-
sung im Ausländerrecht Nr. 09/2020 - AW-AuslR Nr. 2020.09).

21 Erlass des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume, Integ-
ration und Gleichstellung des Landes Schleswig-Holstein zum 
Aufenthaltsrecht; hier: Durchführung von Abschiebungshaft, 
Überstellungshaft und Ausreisegewahrsam vom 1.9.2017.

22 Gesetz zur Neubestimmung des Bleiberechts und der Aufent-
haltsbeendigung vom 27. Juli 2015 (BGBl. I Nr. 32 S. 1386).
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‚Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreise-
pflicht‘ und 2019 mit dem ‚Zweiten Gesetz zur besse-
ren Durchsetzung der Ausreisepflicht‘ verschiedene 
Gesetzesänderungen in Bezug auf die Abschiebungs-
haft (s. o.). Der Aspekt Alternativen zur Abschiebungs-
haft wurde in diesem Zusammenhang nicht themati-
siert. Im sicherheitspolitischen Bereich wurde im Jahr 
2017 im Zusammenhang mit dem Fall ‚Amri‘ die Mög-
lichkeit der elektronischen Aufenthaltsüberwachung 
(auch elektronische Fußfessel genannt) von Personen 
mit Ausreisepflicht bei erheblicher Gefahr für die in-
nere Sicherheit geschaffen (§ 56a AufenthG). Während 
die Gesetzesbegründung die elektronische Fußfes-
sel als Haftalternative benennt, komme sie nach Auf-
fassung von Sachverständigen aufgrund der unter-
schiedlichen Zielsetzung nicht als milderes Mittel zur 
Abschiebungshaft in Frage, da Ziel dieser Maßnahme 

die Überwachung sicherheitsgefährdender ausländi-
scher Personen und nicht die Vorbereitung bzw. Siche-
rung der Abschiebung sei (Deutscher Bundestag 2017: 
132f.).

Insgesamt ist festzuhalten, dass den Behörden in 
Deutschland verschiedene Maßnahmen zur Verfügung 
stehen, die als Alternativen zur Abschiebungshaft in 
Frage kommen. Dabei wurde in den vergangenen Jah-
ren sowohl auf Landes- als auch Bundesebene immer 
wieder debattiert, ob die vorhandenen Maßnahmen 
auf systematischere Art und Weise in das Aufenthalts-
gesetz aufgenommen werden sollten, ohne dass es 
zu entsprechenden Regelungen gekommen wäre, da 
die geltenden Regelungen als ausreichend bewertet 
 wurden.
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Organisation und Verfahrensstruktur 
der Alternativen zur 
Abschiebungshaft

3

3.1 Alternativen zur 
Abschiebungshaft in 
Deutschland

Den Ausländerbehörden stehen in der Praxis verschie-
dene Maßnahmen zur Verfügung, die im Einzelfall bei 
einem Vorliegen von Haftgründen (auch) als Alterna-
tiven zur Abschiebungshaft angewendet werden kön-

nen. Ziel dieser Maßnahmen ist es, den Zugriff der 
Ausländerbehörden auf die betreffenden Personen 
zu sichern und damit die Rückkehr durchzusetzen. 
Gleichwohl ist nach Angaben der an der Studie be-
teiligten Länder zu beachten, dass diese Maßnahmen 
auch dann standardmäßig eingesetzt werden, wenn 
eine Inhaftnahme noch nicht in Erwägung gezogen 
wird. Tabelle 3 gibt einen Überblick über mögliche Al-
ternativen zur Abschiebungshaft.

Tabelle 3: Alternativen zur Abschiebungshaft in Deutschland

Maßnahme Rechtliche Grundlage

Verpflichtung, sich zur 
Aufenthaltsüberwachung 
regelmäßig bei der Auslän-
derbehörde oder der Polizei 
zu melden (Meldeauflage)

Meldeauflage „zur Förderung der Ausreise“ gegenüber einer vollziehbar ausreisepflichtigen Person  
(§ 46 Abs. 1 AufenthG; Nr. 46.1.4.1 AufenthGAVwV)

Meldeauflage einmal wöchentlich oder in längeren Abständen „zur Sicherung und Durchsetzung der  
vollziehbaren Ausreisepflicht […] wenn konkrete Maßnahmen der Aufenthaltsbeendigung unmittelbar  
bevorstehen“ (§ 61 Abs. 1e AufenthG)

Räumliche Beschränkung 
des Aufenthalts

Verpflichtung, einen bestimmten räumlichen Bereich nicht zu verlassen  
(§ 46 Abs. 1 AufenthG; Nr. 46.1.4.5 AufenthGAVwV)

Der Aufenthalt von vollziehbar ausreisepflichtigen Personen kann unter anderem beschränkt werden, wenn 
konkrete Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung bevorstehen. Der Aufenthalt soll beschränkt werden, 
wenn die Person das Abschiebungshindernis, z. B. durch Identitätstäuschung, selbst herbeiführt oder zu-
mutbare Anforderungen an die Mitwirkung zur Beseitigung des Ausreisehindernisses nicht erfüllt  
(§ 61 Abs. 1c Satz 1 Nr. 3 AufenthG)

Verpflichtende Wohnsitz-
nahme an einem von der 
Ausländerbehörde 
bestimmten Ort oder  
Unterkunft

Verpflichtung zur Wohnsitznahme an einem bestimmten Ort oder in einer bestimmten Unterkunft  
(§ 46 Abs. 1 AufenthG; Nr. 46.1.4.4 AufenthGAVwV)

Auflage zur Wohnsitznahme in einer Ausreiseeinrichtung zur Sicherung und Durchsetzung der Ausreise-
pflicht, wenn konkrete Maßnahmen der Aufenthaltsbeendigung unmittelbar bevorstehen  
(§ 61 Abs. 1e, 2 AufenthG)

Nachtzeitbeschränkung/
Hausarrest bei Nacht/ 
Bereithaltungsverfügung

Anordnung sich zwischen 22:00 und 6:00 Uhr in der zugewiesenen Unterkunft aufzuhalten  
(§ 46 Abs. 1, § 61 Abs. 1e AufenthG)
Anordnung sich für die Dauer von ca. 14 Tagen tagsüber für eine bestimmte Zeit (z. B. 7:30 bis 9:00 Uhr)  
in ihrem Zimmer in der Unterkunft bereitzuhalten, kurzfristige Abwesenheiten von weniger als zehn  
Minuten sind davon ausgenommen.

Kaution

Verpflichtung, finanzielle Mittel für die Finanzierung der Rückkehr anzusparen und  
hierzu auf ein von der Ausländerbehörde eingerichtetes Sperrkonto einzuzahlen  
(§ 46 Abs. 1 AufenthG; Nr. 46.1.4.3 AufenthGAVwV)
Zwar ist diese Maßnahme in der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Aufenthaltsgesetz vorgesehen, 
jedoch wird sie in den Ländern bisher nicht angewendet.
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Bürgschaften
Garantien durch Vertrauenspersonen (Nr. 2 AHaftRL NRW23).
Es gibt bisher keine bundesweiten Regelungen für diese Maßnahme, auch wird sie in den Ländern bisher 
nicht angewendet.

Elektronische Aufenthalts-
überwachung

Der Aufenthalt von ausreisepflichtigen sicherheitsgefährdenden Personen kann zur Gefahrenabwehr auf 
richterliche Anordnung elektronisch für längstens drei Monate überwacht werden. Die Überwachung kann 
um jeweils höchstens drei Monate verlängert werden (§ 56a AufenthG). 
Wird in den Ländern bisher nicht angewendet.

23 Richtlinien für die Abschiebungshaft im Land Nordrhein-Westfalen (Abschiebungshaftrichtlinien - AHaftRL), Runderlass des Ministeriums 
für Inneres und Kommunales - 121-39.21.01-2-AHaftRL - vom 8. Juni 2016.

Meldeauflagen

Wird bei einer Person eine Meldeauflage nach § 46 
Abs. 1 oder § 61 Abs. 1e AufenthG angeordnet, muss 
sie sich regelmäßig (einmal pro Woche oder auch in 
größeren Zeitabständen) bei der Ausländerbehörde 
melden. Voraussetzung für die Anordnung einer Mel-
deauflage ist, dass sie der Ausreise dient (Nr. 46.1.3 
AufenthGAVwV). Es gibt keine Vorgaben, wie lange 
eine Person längstens einer Meldeauflage unterliegen 
darf, gleichzeitig muss die Ordnungsverfügung ver-
hältnismäßig sein (Nr. 46.1.3 AufenthGAVwV). Der be-
treffenden Person stehen Rechtsmittel zur Verfügung: 
Widerspruch und Klage gegen eine Meldeauflage nach 
§ 46 Abs. 1 AufenthG haben aufschiebende Wirkung 
(Nr. 46.0.2 AufenthGAVwV). 

In der Regel sind die Ausländerbehörden für die An-
ordnung von Meldeauflagen für ausländische Staats-
angehörige zuständig. Verstößt die betreffende Person 
gegen die Meldeauflage, wird dies als Ordnungswid-
rigkeit sanktioniert und kann mit einer Geldbuße bis 
zu 1.000 Euro geahndet werden (§ 98 Abs. 3 Nr. 4, Abs. 
5 AufenthG). Zudem kann der wiederholte Verstoß 
gegen eine nach § 61 Abs. 1e AufenthG verhängte Mel-
deauflage zur Sicherung und Durchsetzung der Ausrei-
sepflicht als konkreter Anhaltspunkt für das Vorliegen 
einer Fluchtgefahr bei der Entscheidung über die An-
ordnung von Abschiebungshaft gewertet werden (§ 62 
Abs. 3b Nr. 6 AufenthG). Es liegen keine statistischen 
Daten zur Anordnung von Meldeauflagen als Alternati-
ven zur Abschiebungshaft vor.

Nachtzeitbeschränkung/Hausarrest bei Nacht/ 
Bereithaltungsverfügung

Personen können zum Aufenthalt in der zugewiese-
nen Wohnung während einzelner Stunden der Tages- 
oder Nachtzeit verpflichtet werden. Für diese Al-
ternative gibt es verschiedene Bezeichnungen: Die 
sogenannte Nachtzeitbeschränkung in Sachsen-An-
halt, der ‚Hausarrest bei Nacht‘ in Thüringen sowie 

tagsüber die Bereithaltungsverfügung in Bayern (STMI 
BY, IM ST, MMJV TH). In Thüringen wird teilweise pa-
rallel zu einer Meldeauflage angeordnet, dass die be-
treffende Person sich zwischen 22:00 und 6:00 Uhr 
in ihrer zugewiesenen Unterkunft aufzuhalten hat. In 
Bayern werden Personen, die regelmäßig von der zu-
gewiesenen Unterkunft abwesend sind, aber nicht 
genügend Nachweise für eine bestehende Fluchtge-
fahr vorliegen, dazu verpflichtet, sich zur Sicherung 
der Abschiebung tagsüber für einen bestimmten Zeit-
raum in ihrem Zimmer aufzuhalten (z. B. von 7:30 bis 
9:00 Uhr). Dies geschieht in der Regel für den Zeit-
raum von 14 Tagen. Diese Auflagen können als eine Art 
zeitlicher begrenzter Hausarrest gesehen werden und 
können im Rahmen des § 46 Abs. 1 oder § 61 Abs. 1e 
AufenthG angeordnet werden. Es gibt keine Vorgaben 
zur maximalen Dauer einer solchen Anordnung, doch 
auch hier gelten das Verhältnismäßigkeitsprinzip und 
der betreffenden Person stehen, wie oben beschrie-
ben, Rechtsmittel zur Verfügung. Zudem wird auch bei 
dieser Maßnahme der Verstoß als Ordnungswidrig-
keit geahndet und kann im Falle der Wiederholung als 
konkreter Anhaltspunkt für das Vorliegen einer Flucht-
gefahr bei der Entscheidung über die Anordnung von 
Abschiebungshaft gewertet werden (§ 62 Abs. 3b Nr. 6 
AufenthG). Es liegen keine statistischen Daten zur An-
ordnung solcher Maßnahmen als Alternativen zur Ab-
schiebungshaft vor.

Räumliche Aufenthaltsbeschränkung

Die räumliche Aufenthaltsbeschränkung besteht darin, 
dass der Aufenthalt von Personen entweder auf das 
Bundesland, oder aber auch auf den Bezirk der Aus-
länderbehörde beschränkt werden kann (§ 61 Auf-
enthG). Es gibt keine Vorgaben zur maximalen Dauer 
einer solchen Anordnung, doch auch hier gilt das Ver-
hältnismäßigkeitsprinzip und der betreffenden Person 
stehen, wie oben beschrieben, Rechtsmittel zur Verfü-
gung. Es stehen keine Statistiken über die Nutzung der 
räumlichen Beschränkung als Alternative zur Abschie-
bungshaft vor.
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Wohnsitzauflage und Ausreiseeinrichtungen

Eine weitere Maßnahme stellt die Verpflichtung dar, 
an einem bestimmten Ort, z. B. in einer Ausreiseein-
richtung, zu wohnen (§ 61 Abs. 1d, 1e, Abs. 2 Auf-
enthG). Die Länder haben die Möglichkeit sogenannte 
Ausreiseeinrichtungen zu schaffen (§ 61 Abs. 2 Auf-
enthG). Der Aufenthalt in den Ausreiseeinrichtungen 
hat laut Gesetz zum Ziel, die Bereitschaft zur freiwil-
ligen Ausreise durch Betreuung und Beratung zu för-
dern und die Erreichbarkeit für Behörden und Gerichte 
sowie den Vollzug der Ausreise zu sichern (§ 61 Abs. 
2 Satz 2 AufenthG). Bisher haben vier Länder – Bay-
ern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-
Holstein – von der Möglichkeit, Ausreiseeinrichtungen 
zu schaffen, Gebrauch gemacht. Die maximale Dauer 
einer solchen Anordnung ist nicht festgelegt, aber 
auch hier gilt das Verhältnismäßigkeitsprinzip und es 
stehen Rechtsmittel zur Verfügung. Die Entscheidung 
steht im Ermessen der Behörde und muss im Einzel-
fall begründet werden (Dollinger 2020: § 61 AufenthG 
Rn. 31). In Bayern werden insbesondere vollziehbar 
ausreisepflichtige Personen, die über ihre Identität 
täuschen oder ihre gesetzlichen Mitwirkungspflichten 
nicht erfüllen, dazu verpflichtet, in Ausreiseeinrichtun-
gen zu wohnen. Darüber hinaus sollen in Bayern auch 
Personen in solchen Unterkünften untergebracht wer-
den, „bei denen die Zentrale Ausländerbehörde zu der 
Einschätzung gelangt, dass deren zentrale Unterbrin-
gung und die damit verbundene engere ausländerbe-
hördliche Betreuung für die Durchsetzung der Ausrei-
sepflicht erforderlich ist“ (LT BY 2018b: 3). Es liegen 
keine Statistiken zur Nutzung von Ausreiseeinrichtun-
gen als Alternative zur Abschiebungshaft vor. Lediglich 
einzelne Zahlen aus Bayern zur Nutzung von Ausrei-
seeinrichtungen geben Anhaltspunkte zur Häufigkeit 
der Nutzung: Laut dem Bayerischen Staatsministerium 
des Innern, für Sport und Integration waren zum 30. 
Juni 2021 26 Personen in bayerischen Ausreiseeinrich-
tungen untergebracht und 53 Personen in bayerischen 
Abschiebungshafteinrichtungen inhaftiert.

3.2 Herausforderungen und 
Vorteile von Alternativen 
zur Abschiebungshaft  
aus Sicht der Länder

Die größte Herausforderung in Bezug auf die Anwen-
dung von Alternativen zur Abschiebungshaft ist, dass 
die in Deutschland möglichen milderen Mittel aus 

Sicht der Länder bei Vorliegen von Fluchtgefahr keine 
wirksame Alternative zur Abschiebungshaft bieten. Im 
Rahmen der Länderumfrage für diese Studie geben 
die jeweils zuständigen Innen- bzw. Integrationsmi-
nisterien größtenteils an, dass weder Meldeauflagen, 
räumliche Beschränkungen des Aufenthalts, die ver-
pflichtende Wohnsitznahme in einer von der Auslän-
derbehörde bestimmten Unterkunft noch der ‚Hausar-
rest bei Nacht‘ effektive Alternativen darstellen, da sie 
das Untertauchen der betreffenden Person nicht aus-
schließen können.

Bei einzelnen Maßnahmen, wie der Anordnung von 
Meldeauflagen und Bereithaltungsverfügungen be-
richten einzelne Länder, dass diese von den betroffe-
nen Personen als Vorwarnung gesehen werden und 
somit ein Untertauchen befördern könnten. Auch be-
stehe eine weitere Herausforderung bei Meldeauf-
lagen dahingehend, dass Rückführungsmaßnahmen, 
insbesondere in Bezug auf Chartermaßnahmen, nicht 
so terminiert werden können, dass eine Festnahme 
im Rahmen der Erfüllung der Meldeauflage in der Be-
hörde möglich sei. Die verpflichtende Wohnsitznahme 
scheitere als Alternative daran, dass sich „ein Teil der 
ausreisepflichtigen Personen mit Wohnsitzverpflich-
tung regelmäßig nicht in der Unterkunft, sondern bei 
Verwandten oder Bekannten aufhalt[e]“, wie Erfahrun-
gen aus dem Land Thüringen zeigen (MMJV TH). Zu-
sätzliche Herausforderungen zeigen sich bei weiteren 
Alternativen. So sei beispielsweise durch die Bele-
gungsvorgaben keine Unterbringung von Familien mit 
minderjährigen Kindern möglich. Ferner bestehe beim 
sogenannten Hausarrest bei Nacht eine Herausforde-
rung darin, dass die Kontrolle über das Einhalten der 
Auflage sich aus rechtlichen und tatsächlichen Grün-
den problematisch erweise.

Darüber hinaus sehen die Länder auch Herausforde-
rungen bei Alternativen, die in Deutschland bisher 
noch nicht genutzt werden. Während in anderen EU-
Mitgliedstaaten Personen mit Ausreisepflicht teilweise 
zur individuellen Fallbetreuung in den Verantwor-
tungsbereich von Sozialarbeiterinnen und -arbeitern 
(z. B. Sozialamt, Jugendamt, freie Wohlfahrtspflege, 
Migrantenorganisationen oder andere Nichtregie-
rungsorganisationen) übergeben werden, wird dies in 
Deutschland bisher nur bei der Betreuung von unbe-
gleiteten Minderjährigen praktiziert, die grundsätz-
lich durch Jugendämter in Obhut genommen werden. 
Eine Herausforderung bestünde hier darin, dass die 
genannten Institutionen ihre Aufgabe in der Interes-
senvertretung der betreffenden Personen sehen, wozu 
die Rückführung nicht gehöre. Ähnlich würde es sich 
mit Bürgschaften als Alternative zur Abschiebungshaft 
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verhalten, da es auch hier aufgrund der unterschied-
lich gelagerten Interessen schwierig sein dürfte, eine 
Bürgin bzw. einen Bürgen zu finden.

Neben diesen Herausforderungen gibt es aus Sicht der 
Bundesländer auch einige wenige Vorteile in Bezug 
auf Alternativen zur Abschiebungshaft. Einzelne Bun-
desländer sehen zum einen Vorteile für die betroffe-
nen Personen, da Alternativen im Vergleich zur Ab-
schiebungshaft eine mildere Maßnahme darstellen. 
Zum anderen sehen die Länder verschiedene Vorteile 
auf Seiten der Behörden. Laut einigen Ländern seien 
Meldeauflagen aus administrativer Sicht dahinge-
hend vorteilhaft, dass sie im Gegensatz zum Haftan-
tragsverfahren weniger aufwendig und insgesamt nur 

mit geringen Kosten und Personalaufwand verbunden 
seien. Darüber hinaus besteht aus Sicht der Länder bei 
Maßnahmen, die nach § 61 Abs. 1e AufenthG angeord-
net werden können (bspw. Meldeauflagen), ein indi-
rekter Vorteil auch in Bezug auf die Durchsetzung der 
Ausreisepflicht: Der wiederholte Verstoß gegen eine 
solche Maßnahme gibt (weitere) Anhaltspunkte für das 
Vorliegen des Haftgrunds Fluchtgefahr und erleichtert 
damit die Verhängung von Abschiebungshaft.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass aus der Sicht der 
Länder Alternativen zur Abschiebungshaft überwie-
gend mit Herausforderungen verbunden sind. Insbe-
sondere könnten die vorhandenen Alternativen zur 
Abschiebungshaft nicht das Untertauchen verhindern.
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4.1 Haftantragstellung durch 
die Verwaltungsbehörde

Zuständig für die Festnahme und Beantragung der In-
haftnahme sind die Ausländerbehörden24 (§ 71 Abs. 
1 AufenthG), die Polizeien der Länder (§ 71 Abs. 5 
AufenthG) sowie die Bundespolizei (§ 71 Abs. 3 Nr. 
1e AufenthG i. V. m. § 2 Abs. 1 Bundespolizeigesetz 
(BPolG)25). Bevor ein Haftantrag gestellt wird, prüft die 
Verwaltungsbehörde im Rahmen einer Einzelfallprü-
fung, ob die Voraussetzungen für eine Inhaftnahme 
vorliegen. Dabei wird auch der Verhältnismäßigkeits-
grundsatz beachtet (Nr. 62.0.3.2 AufenthGAVwV). Ein 
Haftantrag muss folgende Informationen beinhalten:

 � die Identität der betreffenden Person,
 � ihr gewöhnlicher Aufenthalt,
 � die Erforderlichkeit der Freiheitsentziehung,
 � die erforderliche Dauer der Freiheitsentziehung 

sowie
 � in Verfahren der Abschiebungs-, Zurückschie-

bungs- und Zurückweisungshaft die Ausreisepflicht 
der betreffenden Person sowie die Voraussetzun-
gen und die Durchführbarkeit der Rückführung,

 � die Akte der betreffenden Person (auch ‚Ausländer-
akte‘ genannt) (§ 417 Abs. 2 FamFG).

Dabei kann die Behörde seit einer verfahrensrechtli-
chen Änderung durch das ‚Zweite Gesetz zur besseren 
Durchsetzung der Ausreisepflicht‘ im Jahr 2019 die Be-
gründung bis zum Ende der letzten Tatsacheninstanz 
ergänzen (§ 417 Abs. 3 FamFG). Im Folgenden wird 
näher beschrieben, welche Aspekte die Verwaltungs-
behörde in diesem Zusammenhang in der Regel prüft. 
Die Verfahrensabläufe sind in Abbildung 2 abgebildet.

24 Die Landesregierung oder die von ihr bestimmte Stelle kann 
bestimmen, dass für einzelne Aufgaben nur eine oder mehrere 
Ausländerbehörden zuständig sind. Für die Vollziehung von Ab-
schiebungen ist in den Ländern jeweils eine zentral zuständige 
Stelle zu bestimmen (§ 71 Abs. 1 Satz 2 und 4 AufenthG).

25 Bundespolizeigesetz vom 19. Oktober 1994 (BGBl. I S. 2978, 
2979).

Entscheidungspraxis über 
Abschiebungshaft und Alternativen 
zur Abschiebungshaft
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In Deutschland wird grundsätzlich in einem Zwei-
Schritt-Verfahren entschieden, ob eine Person in Ab-
schiebungshaft genommen oder eine Alternative an-
geordnet wird. Dieses unterliegt dem Grundsatz, dass 
eine Person nicht ohne vorherige richterliche Anord-
nung in Abschiebungshaft genommen werden darf 
(Art. 104 Abs. 2 Satz 1 GG). Weiterhin darf das Gericht 
nur auf Antrag der zuständigen Verwaltungsbehörde 
die Haft anordnen (§ 417 FamFG). Entsprechend fin-
det im ersten Schritt des Verfahrens eine Einzelfallprü-
fung durch die zuständige Verwaltungsbehörde statt, 
wodurch eine Vorentscheidung getroffen wird. Sofern 
die Voraussetzungen für eine Inhaftnahme vorliegen 
(u. a. Haftgrund) und der Zweck der Haft nicht durch 
ein milderes Mittel erreicht werden kann, wird in der 
Regel ein Haftantrag beim zuständigen Amtsgericht 
gestellt. Im zweiten Schritt des Verfahrens wird der 
Fall dort umfassend geprüft. Wie bereits in Kapitel 3.1 
angemerkt, werden die in Deutschland zur Verfügung 
stehenden Maßnahmen standardmäßig bei der Durch-
setzung der Ausreisepflicht eingesetzt, „noch lange, 
bevor man sich im Einzelfall mit der Frage auseinan-
dersetzt, ob Abschiebungshaft beantragt wird oder 
nicht“ (IM BW). Abschiebungshaft wird erst dann be-
antragt, wenn mildere Maßnahmen sich als nicht prak-
tikabel erwiesen haben und die Inhaftnahme als die 
einzig vollziehbare Lösung erscheint.

Im Folgenden wird näher beschrieben, welche Fakto-
ren im Einzelfall für und gegen die Anwendung von Al-
ternativen sprechen. Dabei wird zunächst auf die Pra-
xis der Verwaltungsbehörden eingegangen und dann 
die Verhältnismäßigkeitsprüfung im gerichtlichen Ver-
fahren näher beleuchtet. Der Schwerpunkt wird dabei 
immer auf die Frage Abschiebungshaft oder Alternati-
ven gesetzt.
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Abbildung 2: Verfahren über die Haftantragstellung und -anordnung

Nur in bestimmten, gesetzlich geregelten Ausnahme-
fällen kann die Verwaltungsbehörde eine betreffende 
Person auch ohne vorherige richterliche Anordnung 
festhalten und vorläufig in Gewahrsam nehmen. Dies 
ist der Fall, wenn der dringende Verdacht besteht, dass 
die Voraussetzungen für Fluchtgefahr vorliegen, die 
richterliche Entscheidung über die Anordnung der Si-
cherungshaft nicht vorher eingeholt werden kann und 
der begründete Verdacht vorliegt, dass die betreffende 
Person sich der Anordnung der Sicherungshaft ent-
ziehen will. Die Person ist jedoch unverzüglich dem 
Gericht zur Entscheidung vorzuführen (§ 62 Abs. 5 
AufenthG). Dies gilt auch für den Ausreisegewahrsam 
(§ 62b Abs. 4 AufenthG). Ist die Freiheitsentziehung 
nicht bis zum Ablauf des nächsten Tages durch rich-
terliche Entscheidung angeordnet, ist die betreffende 
Person freizulassen (§ 428 Abs. 1 Satz 2 FamFG).

Haftgrund: Fluchtgefahr oder Vereitelung bzw. 
Erschwerung der Rückführung

Liegen die Voraussetzungen für eine Inhaftnahme vor, 
wird von der Verwaltungsbehörde im Rahmen der Ein-
zelfallprüfung in der Regel auch der Grad der Flucht-
gefahr beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit, dass 

Quelle: Eigene Darstellung.

Einzelfallprüfung in der Verwaltungsbehörde
Ist die Haft erforderlich und angemessen?

JA. Es wird ein Haftantrag beim Amtsgericht gestellt. NEIN. Alternativen werden angeordnet.

Gerichtliche Prüfung des Haftantrages: 
Amtsermittlungsgrundsatz § 26 FamFG

Ist der Haftantrag zulässig und begründet? 

JA. Haft wird 
angeordnet.

NEIN. Es wird keine 
Haft angeordnet.

Möglichkeit, 
Rechtsmittel 
einzulegen

Evtl. erneute 
Einzelfallprüfung 

in der 
Verwaltungsbehörde 
mit anschließendem 

Haftantrag

Alternativen erfüllen 
ihren Zweck

Alternativen erfüllen 
nicht ihren Zweck

Erneute 
Einzelfallprüfung 

in der 
Verwaltungsbehörde

die Person die Rückführung vereiteln oder erschweren 
wird, betrachtet. Dass Alternativen zur Abschiebungs-
haft die Durchsetzung der Abschiebung sichern wer-
den können, gilt hierbei als desto unwahrscheinlicher, 
je höher die Fluchtgefahr ist. So steht laut der befrag-
ten Länder eine hohe Fluchtgefahr der Anwendung 
milderer Mittel in der Regel entgegen. Jeder Einzelfall 
wird jedoch gesondert geprüft, indem jeweils gegen-
einander abgewogen wird, welche Umstände für und 
welche gegen eine Inhaftnahme sprechen. Welche Kri-
terien über den Haftgrund hinaus bei der Abwägung 
eine Rolle spielen, wird in den folgenden Abschnitten 
thematisiert.

Erwägung milderer Mittel 

Grundsätzlich erforderlich für eine Freiheitsentziehung 
sind Ausführungen zum konkreten gesetzlichen Haft-
grund sowie zu dessen Voraussetzungen und Erläute-
rungen darüber, inwiefern diese im betreffenden Fall 
gegeben sind (Wendtland 2019: § 417 FamFG Rn. 11). 
Wie der Bundesgerichtshof (BGH) im Jahr 2017 klarge-
stellt hat, genügt die Behörde diesen Anforderungen, 
wenn sie im Antrag erläutert, warum sie die beantragte 
Haft für erforderlich hält. „Sie muss nicht zusätzlich 
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erläutern, dass und aus welchen Gründen ein milde-
res Mittel, mit dem der Zweck der beantragten Haft 
in ebenso ausreichender Weise erreicht werden kann, 
nicht zur Verfügung steht“ (BGH, Beschluss vom 30. 
März 2017, Rn. 1126). Die im Haftantrag dargelegten 
Informationen sollen eine angemessene Grundlage für 
die Prüfung durch das Gericht bieten. Dies wird be-
reits erreicht, indem die Behörde ausführt, aus wel-
chen Gründen die Haft angeordnet werden soll und 
auf welchen Tatsachen diese Gründe jeweils beruhen, 
ohne dass zusätzlich hervorgehoben wird, dass mildere 
Mittel keine Alternative darstellen. Vielmehr ist es die 
Aufgabe der Richterin bzw. des Richters dies im Rah-
men der Anhörung kritisch zu prüfen (BGH, Beschluss 
vom 30. März 2017, Rn. 12).

In manchen Ländern sind die Behörden jedoch per 
Erlass dazu verpflichtet, derartige Ausführungen zur 
möglichen Anwendung milderer Mittel im Haftantrag 
zu thematisieren. In Brandenburg ist dies beispiels-
weise folgendermaßen bestimmt: Im Haftantrag „sind 
zu allen Tatsachen des § 417 Abs. 2 Nr. 1-5 FamFG An-
gaben zu machen. Insbesondere ist die Erforderlichkeit 
der Abschiebungshaft bzw. des Ausreisegewahrsams 
darzulegen. Hierzu gehört auch, dass kein milde-
res und gleichgeeignetes Mittel zur Verfügung steht, 
um die Abschiebung zu sichern“ (Nr. 5.2 AW-AuslR27). 
Auch in Nordrhein-Westfalen ist per Erlass geregelt, 
dass „im Haftantrag […] darzulegen [ist], dass Haftal-
ternativen geprüft worden sind“ (Nr. 2 AHaftRL28).

Ob eine Alternative gegenüber der Abschiebungshaft 
ein milderes Mittel darstellt, ist jeweils eine Frage des 
konkreten Einzelfalls. „Die Alternative muss zur Per-
son und deren Verhalten in der Vergangenheit pas-
sen“ (MMJV TH). Hier können insbesondere auch die 
persönliche Situation und die Lebensumstände (Fa-
milie oder Einzelperson) der Person bei der Auswahl 
geeigneter Alternativen eine Rolle spielen. In Bezug 
auf das bisherige Verhalten der Person können laut 
der befragten Länder beispielsweise folgende Aspekte 
einzelfallbezogen eine Rolle spielen: häufiger Verstoß 
gegen behördliche Auflagen, bisherige Anwesenheits-
zeiten, unbekannter Aufenthalt, Erreichbarkeit für die 
Verwaltungsbehörde, finanzielle Leistungsfähigkeit der 

26 BGH, Beschluss vom 30. März 2017 - V ZB 128/16 [ECLI:DE:BG
H:2017:300317BVZB128.16.0].

27 Ausführungsbestimmungen zu § 3 Nr. 6 und § 4 der Verordnung 
über die Zuständigkeiten im Ausländerrecht (Allgemeine Wei-
sung im Ausländerrecht Nr. 09/2020 - AW-AuslR Nr. 2020.09) 
vom 10. Dezember 2020.

28 Richtlinien für die Abschiebungshaft im Land Nordrhein-
Westfalen (Abschiebungshaftrichtlinien - AHaftRL). Rund-
erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales - 
121-39.21.01-2-AHaftRL - vom 8. Juni 2016.

Person sowie die Bereitschaft der Person zu einer frei-
willigen Ausreise. Die (fehlende) Mitwirkungsbereit-
schaft wird im Rahmen von persönlichen Gesprächen, 
die oftmals bereits bei der Identitätsklärung, Pass-
beschaffung oder auch Rückkehrberatung erfolgten, 
festgestellt. Dabei sind die Verwaltungsbehörden der 
Länder – wie in Kapitel 3.2 bereits dargestellt – oft-
mals mit der Schwierigkeit konfrontiert, dass keine der 
vorhandenen Maßnahmen das Untertauchen verhin-
dern kann.

Schutzbedürftigkeit und Haftfähigkeit

Bei schutzbedürftigen Personen gelten höhere An-
sprüche für die Verhältnismäßigkeitsprüfung. Dies ist 
zum einen aus dem Aufenthaltsgesetz ableitbar, wo-
nach Minderjährige und Familien mit Minderjährigen 
nur in besonderen Ausnahmefällen und nur so lange 
in Abschiebungshaft genommen werden dürfen, wie 
es unter Berücksichtigung des Kindeswohls angemes-
sen ist (§ 62 Abs. 1 Satz 3 AufenthG). Darüber hinaus 
gibt die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Auf-
enthaltsgesetz (AufenthGAVwV)29 vor, dass Minder-
jährige unter 16 Jahren und Personen über 65 Jahren 
sowie Schwangere bzw. Mütter innerhalb der Mutter-
schutzvorschriften30 grundsätzlich nicht in Haft ge-
nommen werden sollen. Bei unbegleiteten Minder-
jährigen hat die Ausländerbehörde Kontakt mit dem 
Jugendamt aufzunehmen. Die unbegleiteten Minder-
jährigen sollen in der Regel in der bisherigen Unter-
kunft untergebracht werden. Bei Familien mit minder-
jährigen Kindern soll im Regelfall nur für ein Elternteil 
Haft beantragt werden (Nr. 62.0.5 AufenthGAVwV). 
Laut der Rechtsprechung ist im Falle Minderjähriger 
die Verwaltungsbehörde dazu verpflichtet, „alle Mög-
lichkeiten zu prüfen, die auf mildere und weniger ein-
schneidende Weise die beabsichtigte Abschiebung si-
chern können. […] Dass derartige mildere Mittel von 
der Verwaltung geprüft wurden und warum sie im Ein-
zelfall nicht in Betracht kommen, ist von der Verwal-
tung bereits in ihrem Haftantrag ausführlich darzustel-
len“ (Oberlandesgericht (OLG) Köln, Beschluss vom 11. 
September 200231). Zudem haben einzelne Länder per 
Erlass geregelt, in welchem Umfang die Verwaltungs-
behörden im Fall von schutzbedürftigen Personen in 

29 Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Aufenthaltsgesetz vom 
26. Oktober 2009, GMBl S. 877.

30 Die letzten sechs Wochen vor der Entbindung und acht bzw. in 
besonderen Fällen 12 Wochen nach der Entbindung (§ 3 Abs. 1 
und 2 Gesetz zum Schutz von Müttern bei der Arbeit, in der 
Ausbildung und im Studium (Mutterschutzgesetz – MuSchG) 
vom 23. Mai 2017 (BGBl. I S. 1228)).

31 OLG Köln, Beschluss vom 11. September 2002 - 16 Wx 164/2002 
[ECLI:DE:OLGK:2002:0911.16WX164.2002.00].
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ihren Haftanträgen darzulegen haben, ob Haftalterna-
tiven geprüft worden sind. So sind in Nordrhein-West-
falen bei „schutzbedürftigen Personen“ im Sinne von 
Art. 3 Nr. 9 der Rückführungsrichtlinie (siehe Infokas-
ten 3) vor der Antragstellung alle in Betracht kommen-
den Alternativen zu prüfen. Im Haftantrag ist entspre-
chend darzulegen und zu dokumentieren, warum die 
Alternativen im konkreten Fall nicht ausreichen (Nr. 2 
AHaftRL32).

Ob eine betreffende Person als schutzbedürftig anzu-
sehen ist, entscheiden die Behörden im Zusammen-
hang mit der Überprüfung der Haftfähigkeit. Dies wird 
laut Informationen der befragten Länder in der Regel 
nach Aktenlage, zum Beispiel, wenn bereits Informa-
tionen zu einer bestehenden Schutzbedürftigkeit aus 
dem Asylverfahren oder einem anderen früheren Ver-
fahren vorliegen, und/oder durch ein Gespräch im 
Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung im Hinblick 
auf die aktuelle Situation geprüft. Es wird vorrangig 
beachtet, ob aufgrund der Schutzbedürftigkeit mög-
liche Abschiebungshindernisse33 vorliegen. Auch wird 
untersucht, ob die Abschiebungshafteinrichtung, zum 
Beispiel in ihrer Ausstattung, für die Unterbringung 
der schutzbedürftigen Person im Einzelfall geeignet 
ist. Zudem muss vor der Aufnahme einer Person in Ab-
schiebungshaft die Haftfähigkeitsbescheinigung einer 
Ärztin bzw. eines Arztes vorliegen.

32 Richtlinien für die Abschiebungshaft im Land Nordrhein-
Westfalen (Abschiebungshaftrichtlinien - AHaftRL). Rund-
erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales - 
121-39.21.01-2-AHaftRL - vom 8. Juni 2016.

33 Wenn es um die Frage geht, ob etwaige zielstaatsbezogene 
Abschiebungsverbote nach § 60 Abs. 5, 7 AufenthG in dem Staat 
vorliegen, in den die betreffende Person abgeschoben werden 
soll, sind die Verwaltungsbehörden dazu verpflichtet, das Bun-
desamt für Migration und Flüchtlinge einzubeziehen (§ 72 Abs. 2 
AufenthG).

Organisatorische Voraussetzungen

Die Verwaltungsbehörde prüft vor der Beantragung 
der Haft, ob ein Haftplatz zur Verfügung steht. Darü-
ber hinaus prüfen die Behörden die organisatorischen 
Voraussetzungen der Abschiebung (z. B. Dokumente, 
Flüge). In diesem Zusammenhang können auch die 
Staatsangehörigkeit bzw. das Herkunftsland der be-
treffenden Person eine Rolle spielen. Ist aufgrund des 
Herkunftslandes nicht sicher, ob die Beschaffung von 
Passersatzpapieren oder die Rückführung in angemes-
sener Zeit möglich sein wird, wird in der Regel kein 
Haftantrag gestellt, weil damit die Voraussetzungen 
für eine Haftanordnung nicht vorliegen. Bei Auswei-
sungen und Abschiebungen von Personen, gegen die 
öffentliche Klage erhoben wurde oder ein strafrechtli-
ches Ermittlungsverfahren eingeleitet ist, muss zudem 
das Einvernehmen der Staatsanwaltschaft eingeholt 
werden, sofern nicht nur ein geringes Strafverfol-
gungsinteresse besteht (§ 72 Abs. 4 Satz 1 und 3 Auf-
enthG). Laut aktueller Rechtsprechung des BGH, muss 
das Einvernehmen der Staatsanwaltschaft nicht mehr 
bereits bei Haftantragstellung vorliegen. Die Behörde 
muss lediglich darlegen, dass diese bis zum vorgese-
henen Abschiebungstermin vorliegen oder bis dahin 
entbehrlich geworden sein werde (BGH, Beschluss 
vom 12. Februar 2020, Ls.34). Wirtschaftliche Aspekte 
hingegen spielen in der Regel keine Rolle: Die Wirt-
schaftlichkeit darf verfassungsrechtlich gesehen nicht 
ausschlaggebend für die Entscheidung sein. In Einzel-
fällen werden jedoch Aufwand und personelle Kapazi-
täten in der Verwaltungsbehörde berücksichtigt.

34 BGH, Beschluss vom 12. Februar 2020 - XIII ZB 15/19 [ECLI:DE:
BGH:2020:120220BXIIIZB15.19.0].

Infokasten 3: Schutzbedürftige Personen nach Art. 3 Nr. 9 Rückführungsrichtlinie

Schutzbedürftige Personen sind: 

 � Minderjährige, 
 � unbegleitete Minderjährige, 
 � Menschen mit Behinderungen,
 � ältere Menschen,
 � Schwangere,
 � Alleinerziehende mit minderjährigen Kindern und
 � Personen, die Folter, Vergewaltigung oder sonstige schwere Formen psychischer,  

physischer oder sexueller Gewalt erlitten haben.
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4.2 Richterliche Prüfung und 
Anordnung der Haft

Nachdem der Haftantrag von der Verwaltungsbehörde 
beim Amtsgericht gestellt wurde, wird der Haftan-
trag von der Haftrichterin bzw. dem Haftrichter ge-
prüft. Das Gericht hat hierbei von Amts wegen die 
zur Feststellung der entscheidungserheblichen Tat-
sachen erforderlichen Ermittlungen durchzuführen 
(§ 26 FamFG, sogenannte Amtsermittlung). Hierzu ist 
grundsätzlich auch die betreffende Person anzuhö-
ren.35 Das Gericht muss prüfen, ob die Haftanordnung 
angemessen ist. Das heißt, es muss geprüft werden, 
„ob die Wirkungen der Abschiebungshaft in einem 
angemessenen Verhältnis zu der beabsichtigten Ab-
schiebung stehen. Immer dann, wenn der Eingriff in 
die Rechte der betreffenden Drittstaatsangehörigen 
nicht mehr im Verhältnis zum staatlichen Interesse an 
der Sicherung der Aufenthaltsbeendigung steht, darf 
Abschiebungshaft nicht angeordnet werden“ (Hörich 
2015: 169). Im Rahmen dieser Verhältnismäßigkeits-
prüfung hat das Gericht verschiedene Aspekte zu prü-
fen, die im Aufenthaltsrecht geregelt und in der Recht-
sprechung des BGH konkretisiert sind (Grotkopp 2020: 
41ff.). Dies sind 

 � das Nichtvorhandensein eines milderen Mittels 
(§ 62 Abs. 1 Satz 1 AufenthG), 

 � die Beschränkung der Haft auf die kürzest mögli-
che Dauer (§ 62 Abs. 1 Satz 2 AufenthG), 

 � die Berücksichtigung sozialer Härtefälle bei Min-
derjährigen und Familien sowie Bestehen einer Bei-
standsgemeinschaft (§ 62 Abs. 1 Satz 3 AufenthG; 
BGH, Beschluss vom 6. Dezember 2010, Ls.36),

 � das Vorliegen gesundheitlicher Hinderungsgründe 
(Haftfähigkeit und Reisefähigkeit37; BGH, Beschluss 
vom 1. Juni 2017, Rn. 838),

 � die Unmöglichkeit der Abschiebung; beispiels-
weise „mangels tatsächlicher Aufnahmebereitschaf 
im Zielstaat“, wodurch die Abschiebung „mit Si-

35 Von einer persönlichen Anhörung darf lediglich abgesehen 
werden, wenn nach ärztlichem Gutachten hiervon erhebliche 
Nachteile für die Gesundheit der Person zu besorgen sind, sie an 
einer übertragbaren Krankheit im Sinne des Infektionsschutzge-
setzes leidet oder die Person offensichtlich nicht in der Lage ist, 
ihren Willen kundzutun (§§ 34 Abs. 2, 420 Abs. 2 FamFG).

36 BGH, Beschluss vom 6. Dezember 2012 - V ZB 218/11.

37 Die Frage nach der Reisefähigkeit hat das zuständige Verwal-
tungsgericht zu prüfen. In Fällen wo die Reisefähigkeit auch 
die Möglichkeit der Abschiebung innerhalb von drei Monaten 
betrifft (§ 62 Abs. 3 Satz 3 AufenthG), hat das Amtsgericht die 
Sache weiter zu prüfen (Grotkopp 2020: 46).

38 BGH, Beschluss vom 1. Juni 2017 - V ZB 163/15 [ECLI:DE:BGH:2
017:010617BVZB163.15.0].

cherheit zum Scheitern verurteilt wäre“ (BGH, Be-
schluss vom 17. Juni 2010, Rn. 1839),

 � die Berücksichtigung der Kooperationsbereitschaft 
der betreffenden Person (Grotkopp 2020: 46),

 � sowie die freiwillige Ausreise (§ 62 Abs. 3 Satz 2 
AufenthG; BGH, Beschluss vom 17. Juni 2010, Rn. 
26).

„Bei der gerichtlichen Prüfung des behördlichen Haft-
antrages besteht ein Spannungsverhältnis zwischen 
dem Antragsgrundsatz, der [den Antragstellenden] 
weitreichende Beibringungspflichten auferlegt, und 
der Amtsermittlung“ (Grotkopp 2020: 115). So darf 
die Haftrichterin bzw. der Haftrichter die Angaben des 
Haftantrags der Behörde nicht ohne weitere Prüfung 
übernehmen, sondern „muss […] selbst die Tatsachen 
feststellen, die die Freiheitsentziehung rechtfertigen“ 
(BVerfG, Beschluss vom 30. Oktober 199040). Dies ist 
insbesondere dann der Fall, wenn die betreffende Per-
son Tatsachen bestreitet, die von der Behörde vorge-
tragen werden. Hier muss das Gericht in der Haftan-
ordnung darlegen, warum und auf welcher Grundlage 
es die Entscheidung getroffen hat (BGH, Beschluss 
vom 11. Mai 2017, Rn. 6f.41). Was die richterliche Prü-
fung von möglichen Alternativen zur Abschiebungs-
haft betrifft, muss laut der Rechtsprechung das Ge-
richt in der Haftanordnung nicht zusätzlich erläutern, 
„dass und aus welchen Gründen ein milderes Mittel, 
mit dem Zweck der beantragten Haft in ebenso ausrei-
chender Weise erreicht werden kann, nicht zur Verfü-
gung steht“ (BGH, Beschluss vom 11. Januar 2018, Rn. 
2442). Dies müssen die Haftrichterin bzw. der Haftrich-
ter nur dann tun, wenn Anhaltspunkte dafür bestehen, 
dass der Zweck der Haft auch durch ein milderes Mit-
tel erreicht werden könnte. In diesem Zusammenhang 
kann das Gericht auch Alternativen anstelle der Haft 
anordnen, in dem es den Haftbeschluss gegen Aufla-
gen außer Vollzug setzt (§ 424 FamFG; Grotkopp 2020: 
41f.).

Auch die Schutzbedürftigkeit wird im Rahmen der 
Amtsermittlung erneut geprüft. Was Minderjährige 
betrifft, hat der BGH entschieden, dass „dem Ver-
hältnismäßigkeitsgrundsatz bei der Anordnung von 
Sicherungshaft wegen der Schwere des Eingriffs be-
sondere Bedeutung zu[kommt]“ (BGH, Beschluss vom 

39 BGH, Beschluss vom 17. Juni 2010 - V ZB 13/10.

40 BVerfG, Beschluss vom 30. Oktober 1990 - 2 BvR 562/88, NJW 
1991, 1284.

41 BGH, Beschluss vom 11. Mai 2017 - V ZB 175/16 [ECLI:DE:BGH:
2017:110517BVZB175.16.0].

42 BGH, Beschluss vom 11. Januar 2018 - V ZB 28/17 [ECLI:DE:BG
H:2018:110118BVZB28.17.0].
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Die Haftrichterinnen und -richter müssen dabei wie 
oben dargestellt eine umfassende Prüfung des Haft-
antrags vornehmen. In der Fachdiskussion wird vor 
diesem Hintergrund debattiert, wie umfassend spezi-
ell die Prüfung der Alternativen für Abschiebungshaft 
bei Gerichten ausfallen soll. In diesem Zusammen-
hang wird argumentiert, dass den für die Haftanord-
nung zuständigen Amtsgerichten im Gegensatz zu 
den Ausländerbehörden, die „intensive Milieukennt-
nis“ fehle, die für die Beurteilung der Erforderlichkeit 
der Haft und die Verfügbarkeit möglicher Alternativen 
benötigt würde (Hailbronner 2020: § 62 AufenthG Rn. 
58f.). Deshalb sei es angebracht, „den Ausländerbehör-
den einen Beurteilungsspielraum über die Verfügbar-
keit und Wirksamkeit milderer Mittel zuzugestehen“ 
(Hailbronner 2020: § 62 AufenthG Rn. 58f.). 

Gleichwohl obliegt die rechtliche Prüfung der Haft-
richterin bzw. dem Haftrichter. Verschiedene Sachver-
ständige bemängeln in diesem Zusammenhang das 
fehlende Wissen unter Haftrichterinnen und -rich-
tern über mögliche Alternativen zur Abschiebungshaft 
sowie insgesamt die hohe Komplexität des Abschie-
bungsrechts (Deutscher Bundestag 2015d: 13, 34f.). So 
stoße gerade die ordentliche Gerichtsbarkeit bei der 
Behandlung des Abschiebungshaftrechts „an die Gren-
zen dessen, was noch realistisch bewältigt werden“ 
könne (Grotkopp 2020: V). Hier spielen mehrere Fakto-
ren eine wichtige Rolle: Zunächst sind die Haftrichte-
rinnen bzw. Haftrichter in der Regel nicht ausreichend 
in aufenthaltsrechtliche Fragen eingearbeitet, da diese 
meist von den Verwaltungsgerichten bearbeitet wer-
den. Im Vergleich zu anderen freiheitsentziehenden 
Maßnahmen würden Haftrichterinnen und Haftrich-

29. September 2010, Rn. 943). Weicht das Gericht von 
rechtlichen Vorgaben zur Inhaftnahme von beson-
ders schutzbedürftigen Personen ab, muss dies im 
Beschluss begründet werden (BGH, Beschluss vom 
7. März 2012, Rn. 7f.44). Darüber hinaus wird auch die 
Haftfähigkeit erneut vor Gericht geprüft (Grotkopp 
2020: 45). Die Reisefähigkeit, die die Rückführung be-
einflussen könnte, wird hingegen durch die Verwal-
tungsbehörden bzw. Verwaltungsgerichte festgestellt. 
Nur, wenn die Reisefähigkeit die Möglichkeit der Ab-
schiebung innerhalb von drei Monaten beeinflusst, hat 
die Haftrichterin bzw. der Haftrichter selbst zu ermit-
teln (Grotkopp 2020: 46; zu den Zuständigkeiten zwi-
schen Amtsgerichten und Verwaltungsgerichten siehe 
Infokasten 4).

Sollten bei einem Haftantrag „gravierende Ermitt-
lungsdefizite der Behörde“ bestehen, darf das Gericht 
nicht versuchen, diese von sich aus zu kompensieren, 
sondern hat im Sinne des § 26 FamFG bei der Behörde 
nachzufragen und entsprechende Nachbesserungen 
anzuregen (Grotkopp 2020: 115). Ist nach Überzeu-
gung der Haftrichterin bzw. des Haftrichters die Sache 
ausreichend aufgeklärt, ordnet das Gericht die Haft 
an. Das Gericht ist dabei an den Haftantrag der Ver-
waltungsbehörde gebunden, und darf die beantragte 
Haftdauer nicht überschreiten, ist aber dazu verpflich-
tet, sie zu unterschreiten, wenn „nur eine geringere 
als die beantragte Haftdauer erforderlich erscheint“ 
(Schmidt-Räntsch 2014: 119).

43 BGH, Beschluss vom 29. September 2010 - V ZB 233/10.

44 BGH, Beschluss vom 7. März 2012 - V ZB 41/12.

Infokasten 4: Zuständigkeiten Amtsgericht und Verwaltungsgericht

Während in Deutschland die Amtsgerichte für alle freiheitsentziehenden Maßnahmen, darunter auch die Ab-
schiebungshaft, zuständig sind, sind in allen anderen aufenthaltsrechtlichen Belangen die Verwaltungsgerichte 
zuständig. 

So entscheidet zwar das Amtsgericht über die Anordnung von Abschiebungshaft, aber nicht über die Rechtmä-
ßigkeit der Verwaltungsentscheidung zur Rückkehrentscheidung und Abschiebung selbst, da hierfür die Ver-
waltungsgerichte zuständig sind. Damit beschränkt sich der Prüfungsumfang der Haftrichterin bzw. des Haft-
richters zum Bestehen der Ausreisepflicht und den Rückführungsvoraussetzungen auf eine formelle Prüfung. 
Die Prüfung der Rechtmäßigkeit obliegt den Verwaltungsgerichten (Grotkopp 2020: 6f.). 

Bei der Prüfung zur Durchführbarkeit der Abschiebung innerhalb von drei Monaten hat das Amtsgericht jedoch 
anhängige Eilverfahren vor dem Verwaltungsgericht zu beachten, den Sachstand aufzuklären und diesen bei 
der Entscheidung zu berücksichtigen (BVerfG, Beschluss vom 27. Februar 2009, Rn. 2645).

45 BVerfG, Beschluss vom 27. Februar 2009 - 2 BvR 538/07.
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ter weitaus seltener mit Fragen der Abschiebungshaft 
konfrontiert, wodurch ihnen die nötige Praxiserfah-
rung fehle. Darüber hinaus sind bei der Anordnung von 
Abschiebungshaft an mehreren Stellen das EU-Recht 
und die stetig anwachsende Rechtsprechung des BGH 
in Bezug auf das Verfahrensrecht zu beachten. Um die 
Professionalisierung und Qualität von Haftentschei-
dungen zu erhöhen, wurden die Zuständigkeiten neu 
bestimmt. So wurde beispielsweise in Baden-Würt-
temberg die Zuständigkeit der Amtsgerichte in Frei-
heitsentziehungssachen zur Sicherung der Aufent-
haltsbeendigung zum 1. Januar 2017 in den einzelnen 
Bezirken zentralisiert. Anstelle von insgesamt 32 Amts-
gerichten sind nunmehr nur noch 17 Amtsgerichte an 
erster Stelle zuständig (§ 30 Zuständigkeitsverordnung 
Justiz (ZuVoJu)46 i. d. F. vom 29. März 2006 und 30. Au-
gust 2016). 

4.3 Rechtsmittel und Beratung

Bei Anordnung von Alternativen im 
Verwaltungsverfahren

Personen, bei denen von der Ausländerbehörde per 
Verwaltungsakt Alternativen zur Abschiebungshaft an-
geordnet wurden, können Widerspruch – soweit dieser 
landesrechtlich vorgesehen ist –und Klage gegen die 
angeordneten Maßnahmen erheben. Der Widerspruch 
ist innerhalb eines Monats, nachdem der Verwaltungs-
akt der betreffenden Person bekanntgegeben wor-
den ist, zu erheben (§ 70 Verwaltungsgerichtsordnung 
(VwGO)). Hält die Ausländerbehörde den Widerspruch 
für begründet, wird Abhilfe geschaffen. Wenn nicht, 
wird ein Widerspruchbescheid erlassen, gegen den die 
betreffende Person innerhalb eines Monats nach Zu-
stellung Klage beim Verwaltungsgericht erheben kann 
(§§ 73, 74 AufenthG). Gegen den Beschluss des Ver-
waltungsgerichts kann beim zuständigen Oberverwal-
tungsgericht bzw. Verwaltungsgerichtshof Beschwerde 
eingelegt werden. Widerspruch und Klage gegen die 
Auflage in einer Ausreiseeinrichtung zu wohnen sowie 
andere Auflagen zur Sicherung und Durchsetzung der 
vollziehbaren Ausreisepflicht nach § 61 Abs. 1e Auf-
enthG haben keine aufschiebende Wirkung (§ 84 Abs. 
1 Satz 1 Nr. 2, 2a AufenthG).

46 Verordnung des Justizministeriums über Zuständigkeiten in 
der Justiz (Zuständigkeitsverordnung Justiz – ZuVOJu) vom 20. 
November 1998 (GBl. S. 680).

Im Gerichtsverfahren: Beschwerde und 
Rechtsbeschwerde

Wurde Haft angeordnet, kann die betreffende Per-
son selbst oder ihre anwaltliche Vertretung gegen den 
Beschluss des Amtsgerichts innerhalb eines Monats 
nach der schriftlichen Bekanntgabe (bzw. innerhalb 
von zwei Wochen bei einstweiligen Anordnungen) Be-
schwerde einlegen (§§ 63, 64 FamFG). Hält das Gericht 
die Beschwerde für begründet, hat es ihr abzuhelfen, 
anderenfalls ist die Beschwerde dem Landgericht als 
Beschwerdegericht zur Entscheidung vorzulegen (§ 68 
FamFG). Wird die Beschwerde vom Landgericht ab-
gelehnt, kann die betreffende Person innerhalb eines 
Monats Rechtsbeschwerde beim BGH als Rechtsbe-
schwerdegericht einreichen (§ 70 Abs. 3 Nr. 3, § 71 
Abs. 1 FamFG). Bei der Rechtsbeschwerde vor dem 
BGH ist zu berücksichtigen, dass die betreffende Per-
son sich hier nur durch eine Rechtsanwältin bzw. einen 
Rechtsanwalt vertreten lassen kann, die bzw. der beim 
BGH zugelassen47 ist (RAK BGH 2021b).

Rechtsberatung und finanzielle Unterstützung

Im Gegensatz zum Strafrecht, wo in Fällen der not-
wendigen Verteidigung der beschuldigten Person eine 
Pflichtverteidigung bestellt wird (§§ 140, 141 Straf-
prozessordnung (StPO)), gilt dies nicht im Abschie-
bungshaftrecht. Eine betreffende Person kann selbst-
verständlich trotzdem eine anwaltliche Vertretung 
hinzuziehen. Zusätzlich ist im Abschiebungshaftrecht 
vorgesehen, dass das Gericht zur Wahrnehmung der 
Interessen der betreffenden Person eine Verfahrens-
pflegerin bzw. einen Verfahrenspfleger bestellen kann 
(§ 419 FamFG; Grotkopp 2020: 130). Hierbei hat das 
Gericht zu prüfen, ob die betreffende Person ihre „Ver-
fahrensrechte selbst nicht sachgerecht wahrnehmen 
kann“ (Deutscher Bundestag 2007: 291). Als Kriterien 
für die Bestellung einer Verfahrenspflegerin bzw. eines 
Verfahrenspflegers können folgende Punkte genannt 
werden:

 � Einschränkung der Verfahrensrechte, zum Beispiel 
im Eilverfahren;

 � Dauer der Maßnahme;
 � Vorhandensein einer geeigneten Vertretungsperson;
 � mangelnde sprachliche Verständigungsmöglichkeit 

und fehlende geeignete Dolmetscherin bzw. Dol-
metscher;

 � besondere Schutzbedürftigkeit (Grotkopp 2020: 
130f.).

47 Zum Zeitpunkt der Bearbeitung der Studie waren 39 Anwältin-
nen bzw. Anwälte beim BGH zugelassen (RAK BGH 2021a).
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Ist die Person bedürftig, wie es bei den betreffenden 
Personen oftmals der Fall vermutet werden kann, und 
bestehen hinreichende Erfolgsaussichten, kann außer-
dem gemäß §§ 76ff. FamFG i. V. m. §§ 114ff. Zivilpro-
zessordnung (ZPO) durch das Gericht Verfahrenskos-
tenhilfe bewilligt werden (Grotkopp 2020: 135). Die 
Verfahrenskostenhilfe übernimmt die Gerichts- und 
Anwaltskosten. In diesem Fall ist der betreffenden 
Person auch eine Rechtsanwältin bzw. ein Rechtsan-
walt beizuordnen (§ 78 Abs. 3 FamFG; BGH, Beschluss 
vom 28. Februar 2013, Ls.48; Deutscher Bundestag 
2018: 130). Es muss der Rechtsanwältin bzw. dem 
Rechtsanwalt die Möglichkeit gegeben werden, am 
Termin zur Anhörung der betreffenden Person teilzu-
nehmen (BGH, Beschluss vom 10. Juli 2014, Rn. 849).

Zudem ist in Deutschland eine Rechtsberatung für 
Menschen mit niedrigem Einkommen unabhängig 
von ihrer Staatsangehörigkeit – gegen eine Eigenleis-
tung von 15 Euro, die aber auch erlassen werden kann 
– grundsätzlich anzubieten (BMJV 2021: 10; Caritas 
o. J.a; Deutscher Bundestag 2018: 102). Die Beratungs-
hilfe umfasst bei Abschiebungssachen eine juristische 
Beratung und gegebenenfalls auch die Vertretung. Der 
Antrag auf Beratungshilfe wird beim Amtsgericht ge-
stellt. Anrecht auf Beratung haben Personen, die „so 
wenig Geld zur Verfügung [haben], dass [sie] Prozess-
kostenhilfe nach den Vorschriften der Zivilprozess-
ordnung erhalten würde[n], ohne Raten aus [ihrem] 
Einkommen oder etwas aus [ihrem] Vermögen dazu 
bezahlen zu müssen“ (BMJV 2021: 10). Für die Gewäh-
rung von Beratungshilfe ist die hinreichende Erfolgs-
aussicht keine Voraussetzung. Darüber hinaus bieten 
verschiedene Wohlfahrtsverbände und Nichtregie-
rungsorganisationen kostenlose Rechtsberatung in 
aufenthaltsrechtlichen Sachen an (z. B. Beratungsstel-
len oder auch Online-Beratung der Caritas50, Flücht-
lingsräte der Länder (bspw. Caritas o. J.b; Flüchtlings-
rat Niedersachsen 2020)). Wurde eine Person bereits 
inhaftiert, hat sie auch von dort aus Zugang zu einer 
Rechtsberatung, die in bayerischen Abschiebungshaft-
einrichtungen bspw. vom Jesuiten-Flüchtlingsdienst 
und Amnesty International angeboten wird (JRS o. J.). 

48 BGH, Beschluss vom 28. Februar 2013 - V ZB 138/12.

49 BGH, Beschluss vom 10. Juli 2014 - V ZB 32/14.

50 https://www.caritas.de/hilfeundberatung/onlineberatung/ 
migration/start. 

Soziale und psychologische Beratung

In sozialen und psychologischen Fragen bieten ver-
schiedene Wohlfahrtsverbände und Nichtregierungs-
organisationen in ihren Beratungsstellen kostenlose 
Beratung an (z. B. Beratungsstellen oder auch Online-
Beratung der Caritas (Caritas o. J.b)). Zudem gibt es 
in einigen Ländern auch in den Abschiebungshaftein-
richtungen ein staatliches Beratungsangebot durch 
Sozialarbeiterinnen bzw. Sozialarbeiter (so z. B. in 
Baden-Württemberg, Bayern und Hessen) oder auch 
Anstaltspsychologinnen und -psychologen (in Bay-
ern) (Deutscher Bundestag 2018: 93, 102f.). Darüber 
hinaus werden die Abschiebungshafteinrichtungen in 
der Regel regelmäßig von Wohlfahrtsverbänden oder 
Nichtregierungsorganisationen aufgesucht, um  
soziale und psychologische Unterstützung zu leis-
ten (z. B. Verein Hilfe für Menschen in Abschiebehaft 
Büren e. V.51).

Gesundheitsversorgung

Die Länder beauftragen Ärztinnen und Ärzte mit der 
gesundheitlichen Betreuung und Versorgung von Ab-
schiebungsgefangenen (Deutscher Bundestag 2018: 
95). Die Leistungsgewährung richtet sich dabei nach 
dem Asylbewerberleistungsgesetz und beinhaltet 
nur die Behandlung von akuten Erkrankungen und 
Schmerzzuständen. Chronische Erkrankungen wer-
den in der Regel nur behandelt, wenn sie zu akuten 
Krankheitszuständen führen oder die Behandlung der 
akuten Erkrankung zwingend auch die Behandlung 
der chronischen Erkrankung erfordert (Korff 2021: § 4 
AsylbLG Rn. 4f.).

51 http://www.gegenabschiebehaft.de/hfmia/indexhttps://www.
caritas.de/hilfeundberatung/onlineberatung/migration/start..
php?id=43. 

https://www.caritas.de/hilfeundberatung/onlineberatung/migration/start
https://www.caritas.de/hilfeundberatung/onlineberatung/migration/start
http://www.gegenabschiebehaft.de/hfmia/indexhttps://www.caritas.de/hilfeundberatung/onlineberatung/migration/start..php?id=43
http://www.gegenabschiebehaft.de/hfmia/indexhttps://www.caritas.de/hilfeundberatung/onlineberatung/migration/start..php?id=43
http://www.gegenabschiebehaft.de/hfmia/indexhttps://www.caritas.de/hilfeundberatung/onlineberatung/migration/start..php?id=43
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Effektivität von Abschiebungshaft 
und Alternativen zur 
Abschiebungshaft

5

Ziel dieser EMN-Studie ist es, zum einen die verschie-
denen Alternativen zur Abschiebungshaft und die Ent-
scheidungsprozesse für und gegen die Anordnung von 
Abschiebungshaft bzw. ihrer Alternativen darzulegen. 
Zum anderen soll im Rahmen dieser Studie auch ana-
lysiert werden, inwiefern und in welchen Fallkonstel-
lationen die genutzten Alternativen auch tatsächlich 
wirksam sind. Ziel von Alternativen zur Abschiebungs-
haft und Abschiebungshaft ist es, unter Beachtung der 
Grundrechte den Zugriff der Behörden auf die betref-
fenden Personen zu ermöglichen und die Ausreise-
pflicht durchzusetzen. Alternativen zur Abschiebungs-
haft werden als kostengünstiger und humanitärer als 
die Abschiebungshaft gesehen (IDC 2015: 75), inwie-
fern sie in ihrer Wirksamkeit vergleichbar sind, ist für 
Deutschland bisher ungeklärt. Um zu evaluieren, in-
wiefern die in Deutschland zur Verfügung stehen-
den Maßnahmen dieses Ziel erreichen, muss demnach 
geprüft werden, ob sie 1. die Kontrolle der Behörden 
über die betreffenden Personen ermöglichen, 2. die 
Rückkehr fördern und 3. die Grundrechte bewahren. 
Es ist im Falle Deutschlands bisher nicht möglich, die 
Wirksamkeit der verschiedenen Alternativen zur Ab-
schiebungshaft wissenschaftlich zu evaluieren, da es 
keine bundesweite systematische Erfassung der hier-
für benötigten Daten gibt. Haftalternativen werden 
bisher nicht statistisch erfasst. Darüber hinaus müsste 
bei einer Wirksamkeitsanalyse beachtet werden, dass 
die Gruppe von Personen, bei denen Alternativen zur 
Abschiebungshaft verhängt werden, und die Gruppe 
von Personen, bei denen Abschiebungshaft angeord-
net wird, sich hinsichtlich bestimmter Charakteristiken 
(u. a. Wahrscheinlichkeit der Fluchtgefahr, Bereitwil-
ligkeit mit den Behörden zu kooperieren) systematisch 
unterscheiden können, wodurch die Komplexität und 
damit auch Aussagen über die Wirksamkeit der Maß-
nahmen maßgeblich beeinflusst werden. Belastbare 
Aussagen über die Wirksamkeit der beiden genannten 
Optionen sollten demzufolge auf Analysemethoden 
beruhen, die mögliche systematische Gruppenunter-
schiede mitberücksichtigen, was bspw. anhand eines 
Vergleichs von Rückführungsquoten nicht gewährleis-
tet werden kann (Angrist/Pischke 2008). Im Folgenden 

wird deshalb nur auf einzelne Zahlen und Erfahrungs-
werte Bezug genommen.

Die systematische Erfassung von Zahlen zur Abschie-
bungshaft in den Ländern unterscheidet sich: So zei-
gen die Antworten der Länder auf eine Große Anfrage 
der Linksfraktion im Bundestag, dass nur in manchen 
Ländern zwischen Vorbereitungshaft, Sicherungs-
haft, Mitwirkungshaft und Ausreisegewahrsam in den 
Statistiken unterschieden wird (Deutscher Bundestag 
2018: 29ff.; Deutscher Bundestag 2021a: 7ff.). Darüber 
hinaus sind die Länderdaten aufgrund unterschied-
licher Erhebungsvorgehen teilweise nicht miteinan-
der vergleichbar. Insbesondere bei den Ländern, die 
keine eigene Abschiebungshafteinrichtung52 unter-
halten gibt es Erfassungsunterschiede (Deutscher 
Bundestag 2018: 12ff.; Deutscher Bundestag 2021a: 
3ff.). Daher gibt es beispielsweise keine verlässlichen 
Zahlen für die Gesamtzahl an Personen, die in einem 
Jahr in Deutschland in Abschiebungshaft genommen 
werden. Die bisher veröffentlichten Statistiken geben 
meist nicht an, wie viele Fälle für welches Bundesland 
in Amtshilfe vollzogen wurden. Wie in Tabelle 4 zu 
sehen ist, haben Bayern und Nordrhein-Westfalen mit 
Abstand die höchste Anzahl an Personen in Abschie-
bungshaft. Dies erklärt sich mit einer höheren Anzahl 
an Schutzsuchenden und entsprechend an Personen 

52 Nicht alle Bundesländer verfügen über eigene Abschiebungs-
hafteinrichtungen: So haben sowohl das Saarland als auch 
Thüringen Verwaltungsvereinbarungen mit Rheinland-Pfalz 
abgeschlossen, um die Kapazitäten in Ingelheim nutzen zu 
können (Breyton 2019; Deutscher Bundestag 2018: 89). Die 
Länder Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und 
Hamburg haben im Jahr 2019 eine Verwaltungsvereinbarung für 
die gemeinsame Nutzung einer Abschiebungshafteinrichtung in 
Glückstadt (Schleswig-Holstein) getroffen, die im August 2021 
in Betrieb genommen wurde (Bürgerschaft Hamburg 2020: 1; 
Schleswig-Holstein 2021). Darüber hinaus kann die Abschie-
bungshaft – auch wenn das betreffende Bundesland über eine 
eigene Abschiebungshafteinrichtung verfügt (z. B. bei Kapazi-
tätsproblemen) – auch in Amtshilfe in anderen Bundesländern 
vollzogen (LT TH 2019: 2). Zudem können die Länder für die 
Dauer der Aussetzung des Trennungsgebots durch das ‚Zweite 
Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht‘ auch 
Haftplätze in Justizvollzuganstalten nutzen, sofern Abschie-
bungsgefangene von Strafgefangenen getrennt untergebracht 
sind (siehe Kapitel 2.2; § 62a Abs. 1 AufenthG).
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mit Ausreisepflicht in diesen Ländern: Am 31. Dezem-
ber 2020 unterlagen 75.485 Personen in Nordrhein-
Westfalen und 36.546 in Bayern einer Ausreisepflicht 
(Deutscher Bundestag 2021b: 50f.).

Sicherung des behördlichen Zugriffs

Zur Evaluierung der Effektivität der Maßnahmen zur 
Sicherung des behördlichen Zugriffs auf die betreffen-
den Personen, müssten die unterschiedlichen Maß-
nahmen hinsichtlich des Anteils an Personen, die sich 
durch Untertauchen dem Zugriff der Behörden entzie-
hen, miteinander verglichen werden. Hierbei müsste 
die Anzahl an Personen in Abschiebungshaft mit der 
Anzahl an Personen, die den verschiedenen Alterna-
tiven zur Abschiebungshaft unterliegen, verglichen 
werden. Diese Zahlen liegen jedoch nicht oder nur un-
vollständig vor. In diesem Zusammenhang ist zudem 
anzumerken, dass einem behördlich festgestellten Un-

tertauchen teilweise auch eine bereits erfolgte freiwil-
lige Ausreise aus Deutschland zugrunde liegen kann 
(Deutscher Bundestag 2021c: 69; Deutscher Bundes-
tag 2020d: 62; Grote 2015: 16). Weiterhin ist nicht ge-
regelt, ab wann eine gescheiterte Kontaktaufnahme als 
Untertauchen gilt. Es liegen keine validen Zahlen vor, 
wie viele Personen aus der Abschiebungshaft jährlich 
entweichen (z.B. bei einem Arztbesuch oder Kranken-
hausaufenthalt). Auch können keine Angaben dazu ge-
macht werden, wie viele Personen, die einer Haftalter-
native unterliegen, regelmäßig untertauchen. 

Um die Wirksamkeit von Alternativen zur Abschie-
bungshaft zu evaluieren, können neben Statistiken 
auch die Erfahrungswerte der Praxis hinzugezogen 
werden. Diese zeigen: Aus Sicht der befragten Länder 
eignen sich die in Deutschland zur Verfügung stehen-
den milderen Maßnahmen kaum als wirksame Alter-
nativen zur Abschiebungshaft. Wie bereits in Kapitel 

Tabelle 4: Anzahl an Personen in Abschiebungshaft in den Ländern pro Jahr (2015–2020)

Bundesland 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Baden-Württemberg1) k. A. 251 421 333 502 339

Bayern k. A. 445 912 1.232 1.492 851

Berlin2) 186 0 0 5 18 18

Brandenburg k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. 4

Bremen k. A. k. A. k. A. 80 68 14

Hamburg k. A. k. A. 243 351 243 149

Hessen k. A. k. A. k. A. 208 329 236

Mecklenburg-Vorpommern k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. 1 

Niedersachsen k. A. k. A. k. A. 502 407 163

Nordrhein-Westfalen 367 888 1.180 1.416 1.614 1.017

Rheinland-Pfalz3) 232 359 586 452 499 322

Saarland 4 6 69 46 51 28

Sachsen k. A. k. A. k. A. 3 137 69 

Sachsen-Anhalt 19 13 9 19 18 26

Schleswig-Holstein k. A. 13 18 48 67 26

Thüringen 12 20 20 19 38 17

Quelle: Deutscher Bundestag 2021a: 9ff; MFFJIV RP.

Allgemeine Anmerkung: Aufgrund möglicher unterschiedlicher Vorgehensweisen bei der Erfassung von Daten zwischen den Ländern sind die 
Zahlen nur eingeschränkt vergleichbar.

1) Die Abschiebungshafteinrichtung Pforzheim wurde am 1. April 2016 in Betrieb genommen. Bei den Zahlen ist zu berücksichtigen, dass die  
 Kapazitäten in der Abschiebungshafteinrichtung Pforzheim nicht im gesamten Zeitraum konstant waren, sondern zwischenzeitlich erhöht  
 wurden. Zwischenzeitlich kam es aufgrund von Bauarbeiten auch immer wieder zu kurzfristigen Verringerungen der Kapazitäten.

2) Zwischen November 2015 und September 2018 verfügte das Land Berlin über keine eigene Abschiebungshafteinrichtung.

3) Die Zahlen für Rheinland-Pfalz enthalten auch Fälle, die in Amtshilfe für andere Länder vollzogen wurden.
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3.2 thematisiert, besteht als größte Herausforderung 
für jede der genannten Alternativen, dass sie aus Sicht 
der Länder ein Untertauchen der betreffenden Person 
nicht wirksam verhindern können und im Gegensatz 
zur Abschiebungshaft keine jederzeitige Zugriffsmög-
lichkeit auf die betreffenden Personen bieten. Insbe-
sondere bei Fluchtgefahr sei die Abschiebungshaft 
alternativlos, um den behördlichen Zugriff und damit 
die Rückkehr gewährleisten zu können. 

Rückkehr

Um zu evaluieren, inwiefern die verschiedenen Alter-
nativen zur Abschiebungshaft bzw. die Abschiebungs-
haft die Rückkehr der betreffenden Personen sichern, 
müssten die unterschiedlichen Maßnahmen hinsicht-
lich des Anteils an ausreisepflichtigen Personen mit-
einander verglichen werden, die entweder freiwillig 
zurückkehren oder zurückgeführt werden. Zusätzlich 
könnte sich der Vergleich auf die Dauer vom Zeitpunkt 
der Anordnung der Maßnahme bis zur Ausreise aus 
Deutschland beziehen. Auch hierfür sind in Deutsch-
land nur eingeschränkt Daten verfügbar, weshalb keine 
Analyse vorgenommen werden kann.

Wie lange Personen durchschnittlich in Abschiebungs-
haft genommen werden, ist Tabelle 5 zu entnehmen, 
wobei auch hier nicht die Zahlen aus allen Ländern 
vorliegen. Im Zeitraum 2015 bis 2020 reichen die jähr-
lichen Durchschnitte von 8 Tagen (Sachsen im Jahr 
2018) bis 59 Tagen (Berlin im Jahr 2018). Insofern die 
Zahlen vorliegen, liegt die durchschnittliche jährli-
che Haftdauer für die meisten Länder in den einzelnen 
betrachteten Jahren zwischen 20 und 30 Tagen und 
damit unter der regelmäßigen Maximaldauer von drei 
Monaten bei Erstanordnung der Sicherungshaft (§ 62 
Abs. 3 Satz 3 AufenthG). Da die verfügbaren Zahlen zur 
Haftdauer nicht auch separat für die verschiedenen 
Gründe für das Ende der Haft (u. a. erfolgte Rückfüh-
rung, Entlassung) ausgewiesen werden, müssten dies-
bezüglich weitere Analysen erfolgen, um die durch-
schnittliche Haftdauer bei erfolgter Rückführung zu 
ermitteln. Wie lange Personen einer Alternative zur 
Abschiebungshaft im Durchschnitt unterliegen, ist 
nicht bekannt.

Wahrung der Grundrechte

Neben Fragen der Effektivität wäre auch zu unter-
suchen, inwiefern bei den zur Verfügung stehenden 

Tabelle 5: Durchschnittliche Haftdauer in Tagen in den Ländern (2015–2020)

2015 2016 2017 2018 2019 20201)

Baden-Württemberg k. A. 20 26 34 30 22

Bayern k. A. 28 32 33 30 20

Berlin2) 11 0 0 59 17 28

Brandenburg k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A.

Bremen k. A. k. A. k. A. 19 21 16

Hamburg k. A. k. A. k. A. 16 17 12

Hessen k. A. k. A. k. A. 22 23 22

Mecklenburg-Vorpommern k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A.

Niedersachsen k. A. k. A. k. A. 20 22 21

Nordrhein-Westfalen 22 25 34 34 29 23

Rheinland-Pfalz 15 17 26 29 26 25

Saarland 10 23 30 26 38 16

Sachsen k. A. k. A. k. A. 8 22 16

Sachsen-Anhalt k. A. k. A. 26 23 28 13

Schleswig-Holstein k. A. k. A. k. A. 23 26 22

Thüringen 16 k. A. 20 31 19 22

Quelle: Deutscher Bundestag 2021a: 36ff.; IM SL.

1) Aufgrund der COVID-19-Pandemie sind die Zahlen zur Haftdauer im Jahr 2020 nur eingeschränkt mit den Vorjahren vergleichbar  
 (Deutscher Bundestag 2021a: 66).

2) „Soweit Inhaftierungen über den 31. Dezember eines Jahres hinaus erfolgt sind, wurde die Gesamthaftdauer im Jahr der Inhaftnahme  
 berücksichtigt“ (Deutscher Bundestag 2021a: 36).
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Maßnahmen die Grundrechte gewahrt werden können. 
Es existieren in Deutschland keine Statistiken zur An-
zahl der Menschenrechtsbeschwerden von Personen 
in Abschiebungshaft und Personen, die einer alterna-
tiven Maßnahme unterliegen. Jedoch können exemp-
larisch Informationen zu Verletzungen der Freiheits-
rechte und des Grundrechts auf ein faires Verfahren 
betrachtet werden. Im Zeitraum von 2015 bis 2020 
meldete das Justizministerium des Landes Nordrhein-
Westfalen insgesamt dreizehn Anträge auf Entschädi-
gung aufgrund rechtswidriger Abschiebungsinhaftie-
rung. In Rheinland-Pfalz kam es im gleichen Zeitraum 
zu insgesamt 32 Schadensersatzzahlungen aufgrund 

rechtswidriger Abschiebungshaft (Deutscher Bundes-
tag 2018: 30ff.; Deutscher Bundestag 2021a: 26ff.). Da 
es keine bundesweiten Statistiken zur Unrechtmäßig-
keit der Haft insgesamt gibt, kann nicht beurteilt wer-
den, in wie vielen Fällen die Amtsgerichte Abschie-
bungshaft zu Unrecht anordnen.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass in Deutsch-
land aufgrund fehlender Daten keine Analysen zur 
Wirksamkeit der verschiedenen verfügbaren Alterna-
tiven zur Abschiebungshaft im Vergleich zur Abschie-
bungshaft durchgeführt werden können.
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Sowohl das Aufenthaltsgesetz als auch die unions-
rechtlichen Regelungen geben vor, dass Personen nur 
dann in Abschiebungshaft genommen werden dür-
fen, wenn der Zweck der Haft nicht durch ein milde-
res Mittel erreicht werden kann. Vor der Inhaftnahme 
muss deshalb zunächst geprüft werden, ob der Zweck 
der Haft nicht auch durch eine Alternative erfüllt wer-
den kann. In Deutschland ist die Abschiebungshaft 
somit immer Ultima Ratio. 

Den Ausländerbehörden stehen verschiedene Maß-
nahmen zur Verfügung, die anstelle der Abschie-
bungshaft angeordnet werden können. Sie greifen 
dabei regelmäßig auf Meldeauflagen, räumliche Be-
schränkungen des Aufenthalts, Verpflichtungen, den 
Wohnsitz an einem bestimmten Ort (z. B. Ausreise-
einrichtung) zu nehmen und Anordnungen, sich zu 
bestimmten Uhrzeiten in der zugewiesenen Unter-
kunft aufzuhalten, zurück. Diese Maßnahmen werden 
in Deutschland oftmals routinemäßig eingesetzt, noch 
bevor es konkrete Überlegungen zur Anordnung von 
Abschiebungshaft gibt. Da keine Daten zur Anordnung 
von Alternativen zur Abschiebungshaft in Deutschland 
erhoben werden, ist unklar, in welchem Umfang sie 
tatsächlich angewandt werden.

Die rechtliche Normierung der Abschiebungshaft war 
in Deutschland in den letzten Jahren diversen Ände-
rungen unterworfen. Dabei wurden insbesondere die 
Möglichkeiten der Inhaftnahme ausgeweitet und die 
Gefahrenabwehr verstärkt im Aufenthaltsrecht veran-
kert. Gleichwohl haben sich die gesetzlichen Regelun-
gen zu Alternativen zur Abschiebungshaft bundesweit 
nicht geändert. Einzelne Länder haben jedoch konkre-
tisiert, inwiefern Haftalternativen von den zuständigen 
Behörden im Rahmen der Haftantragstellung zu prü-
fen sind.

Ob jemand in Abschiebungshaft genommen wird, wird 
in einem Zwei-Schritt-Verfahren entschieden. Zu-
nächst wird im Rahmen einer Einzelfallprüfung in der 
zuständigen Verwaltungsbehörde, meistens der Aus-
länderbehörde, geprüft, ob die Haftvoraussetzungen 

Fazit6

vorliegen und keine alternativen Maßnahmen in Be-
tracht kommen. Kann dies bejaht werden, stellt die 
Ausländerbehörde einen Abschiebungshaftantrag beim 
Amtsgericht, da freiheitsentziehende Maßnahmen in 
Deutschland grundsätzlich richterlich angeordnet wer-
den müssen. Das Gericht prüft dann die Voraussetzun-
gen sowie die Verhältnismäßigkeit der Haft. Da Amts-
richterinnen und -richter in ihrer täglichen Arbeit nur 
wenige Berührungspunkte mit dem Aufenthaltsgesetz 
haben und das Abschiebungshaftrecht von einer wach-
senden Komplexität gekennzeichnet ist, wurde zur 
Professionalisierung und Qualität von Haftentschei-
dungen die Zuständigkeit bei spezialisierten Landesbe-
hörden und Amtsgerichten zum Teil gebündelt.

Aus Sicht der befragten Länder eignen sich die in 
Deutschland zur Verfügung stehenden milderen Maß-
nahmen kaum als wirksame Alternativen zur Abschie-
bungshaft. Die größte Herausforderung im Zusam-
menhang mit der Anordnung von Alternativen zur 
Abschiebungshaft sehen die Länder darin, dass es 
aus ihrer Sicht in Deutschland keine wirksamen Al-
ternativen zur Abschiebungshaft gibt, die das Unter-
tauchen der betreffenden Person sicher verhindern 
könnten. Vorteile bei Haftalternativen bestehen aus 
Sicht der Behörden dahingehend, dass sie zum einen 
eine mildere Maßnahme für die betroffenen Perso-
nen darstellen und zum anderen zum Teil mit weni-
ger Personal- und Zeitaufwand verbunden sind als ein 
Haftantragsverfahren.

Im Rahmen dieser EMN-Studie sollte auch die Wirk-
samkeit von verschiedenen Alternativen zur Abschie-
bungshaft untereinander sowie mit der Abschiebungs-
haft verglichen werden. Da in Deutschland die hierzu 
benötigten Daten nur lückenhaft erfasst werden sowie 
keine Wirksamkeitsevaluationen vorliegen, können 
hierzu keine Aussagen getroffen werden. Eine umfas-
sende, systematische Erfassung von Statistiken zur Ab-
schiebungshaft sowie ihrer Alternativen wäre der erste 
wichtige Schritt zur Evaluierung der unterschiedlichen 
Maßnahmen der Aufenthaltsbeendigung, darunter 
auch der Abschiebungshaft und ihrer Alternativen.
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Anhang

Antworten auf die Länderbefragung im Rahmen dieser Studie

Bundesland Ministerium Abkürzung

Baden-Württemberg Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration IM BW

Bayern Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration STMI BY

Berlin Senatsverwaltung für Inneres und Sport SenInnDS BE

Brandenburg Ministerium des Innern und für Kommunales IM BB

Hamburg Behörde für Inneres und Sport – Amt für Migration AM HH

Nordrhein-Westfalen Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration MKFFI NRW

Mecklenburg- 
Vorpommern Ministerium für Inneres und Europa IM MV

Rheinland-Pfalz Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und  
Verbraucherschutz MFFJIV RP

Saarland Ministerium für Inneres, Bauen und Sport IM SL

Sachsen-Anhalt Ministerium für Inneres und Sport IM ST

Schleswig-Holstein Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und  
Gleichstellung IM SH

Thüringen Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz MMJV TH
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Abs. Absatz

AHaftRL Abschiebungshaftrichtlinien

AM HH Behörde für Inneres und Sport – Amt für Migration Hamburg

Art. Artikel

AsylG Asylgesetz

AufenthG Aufenthaltsgesetz

BAMF Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

BGBl. Bundesgesetzblatt

BGH Bundesgerichtshof

BPolG Bundespolizeigesetz

BVerfG Bundesverfassungsgericht

CDU Christlich Demokratische Union

d. h. das heißt

e. V. eingetragener Verein

EG Europäische Gemeinschaft

EMN Europäisches Migrationsnetzwerk

EU Europäische Union

EuGH Europäischer Gerichtshof

FamFG Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit

GG Grundgesetz

i. d. F. v. in der Fassung vom

IM BB Ministerium des Innern und für Kommunales Brandenburg

IM BW Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg

IM SH Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung Schleswig-Holstein

IM SL Ministerium für Inneres, Bauen und Sport Saarland

IM ST Ministerium für Inneres und Sport Sachsen-Anhalt

i. V. m. in Verbindung mit

KOM Europäische Kommission

lit. Litera (lateinisch: Buchstabe)

Ls. Leitsatz

MFFJIV RP Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz Rheinland-Pfalz

Abkürzungsverzeichnis
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MKFFI NRW Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration Nordrhein-Westfalen

MMJV TH Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz Thüringen

Nr. Nummer

OLG Oberlandesgericht

RL Richtlinie

Rn. Randnummer

s. o. siehe oben

SenInnDS BE Senatsverwaltung für Inneres und Sport Berlin

STMI BY Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration Bayern

StPO Strafprozessordnung

u. a. unter anderem

VO Verordnung

VwGO Verwaltungsgerichtsordnung

z. B. zum Beispiel

ZPO Zivilprozessordnung

ZuVoJu Zuständigkeitsverordnung Justiz
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